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Vorwort 

Genossenschaften gelten als die demokratischste aller Unterneh-

mensformen. Ihr gesetzlicher Auftrag ist eindeutig: Sie sollen der 

Förderung ihrer Mitglieder dienen. Anders als Kapitalgesellschaften 

stehen nicht Renditeinteressen externer Investoren im Mittelpunkt, 

sondern die wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Belange der 

Mitglieder selbst. 

Dieses Versprechen trägt die Genossenschaft seit ihren Anfängen. 

Es ist der Kern ihrer Legitimation. 

Doch wie wird dieses Versprechen in der Praxis eingelöst? 

Die Antwort darauf hängt entscheidend davon ab, welche Rolle die 

Mitglieder tatsächlich spielen – und welche Rechte sie wirksam aus-

üben können. Denn die Genossenschaft lebt nicht von ihrer Rechts-

form allein, sondern von der aktiven Mitwirkung ihrer Mitglieder 

und der tatsächlichen Kontrolle durch sie. 

Im Zentrum dieser Mitwirkung steht die Generalversammlung. Sie 

ist das Organ, in dem die Mitglieder ihre Rechte unmittelbar wahr-

nehmen, Fragen stellen, Entscheidungen treffen und die Organe 

der Genossenschaft kontrollieren. Hier zeigt sich, ob die Genossen-

schaft ihrem Anspruch gerecht wird, eine von ihren Mitgliedern ge-

tragene und gesteuerte Organisation zu sein. 

Mit der Einführung einer Vertreterversammlung verändert sich die-

ses Gefüge grundlegend. An die Stelle der unmittelbaren Beteili-

gung tritt eine mittelbare Form der Mitwirkung. Die Rechte der Mit-

glieder werden nicht abgeschafft – aber sie werden verlagert. Und 

mit dieser Verlagerung entsteht Distanz. 

• Distanz zwischen Mitglied und Entscheidung. 

• Distanz zwischen Frage und Antwort. 

• Distanz zwischen Verantwortung und Kontrolle. 
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Diese Entwicklung ist gesetzlich vorgesehen und in großen Genos-

senschaften aus praktischen Gründen nachvollziehbar. Sie ist je-

doch nicht folgenlos. Denn jede Form der Delegation verändert 

auch die Qualität der Mitwirkung – und damit die tatsächliche Aus-

übung von Mitgliederrechten. 

Dieses Buch widmet sich genau diesem Spannungsfeld. 

Es erläutert die Rechte der Mitglieder in ihrer ursprünglichen Form 

in der Generalversammlung. Es zeigt auf, wie sich diese Rechte im 

System der Vertreterversammlung verändern. Es beleuchtet die 

Rolle der Vertreter, ihre Rechte und Pflichten sowie die praktischen 

Abläufe ihrer Wahl. Und es untersucht, welche strukturellen Aus-

wirkungen sich daraus für die innere Ordnung der Genossenschaft 

ergeben. 

Dabei geht es nicht um pauschale Kritik und nicht um die Infrage-

stellung bewährter Strukturen. Es geht um Transparenz. Um Ver-

ständnis. Und um die Frage, ob und in welchem Umfang die Mit-

glieder ihre ihnen gesetzlich zugedachte Rolle tatsächlich noch aus-

füllen können. 

Die Darstellung folgt dabei einer einfachen Leitfrage: 

Wie viel Mitglied steckt noch in der Genossenschaft? 

Die Antwort darauf ist nicht nur von theoretischem Interesse. Sie 

berührt den Kern der genossenschaftlichen Idee – und damit die 

Zukunft dieser besonderen Rechtsform. 

Dieses Buch möchte dazu beitragen, die Rechte der Mitglieder ver-

ständlich zu machen, ihre Bedeutung einzuordnen und ihre prakti-

sche Ausübung zu stärken. Denn eine Genossenschaft kann ihren 

Förderauftrag nur dann erfüllen, wenn ihre Mitglieder nicht nur be-

teiligt sind, sondern auch wirksam mitwirken können. 

Oder anders formuliert: 

Die Genossenschaft gehört ihren Mitgliedern – aber nur 

dann, wenn diese ihre Rechte auch kennen und nutzen. 
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Einleitung 

Anliegen und Ziel des Buches 

Die Genossenschaft ist eine besondere Rechtsform. Sie verbindet 

wirtschaftliches Handeln mit einem klar definierten gesetzlichen 

Auftrag: der Förderung ihrer Mitglieder. Dieser Förderauftrag ist 

kein bloßes Leitbild, sondern der normative Kern der Genossen-

schaft. Er prägt ihre Struktur, ihre Organisation und die Stellung 

ihrer Mitglieder. 

Im Mittelpunkt steht dabei ein Gedanke, der die Genossenschaft 

von anderen Unternehmensformen grundlegend unterscheidet: 

Die Mitglieder sind nicht nur Kunden oder Kapitalgeber – sie sind 

Träger der Genossenschaft. 

Aus dieser Stellung folgen Rechte. Und diese Rechte sind mehr als 

formale Befugnisse. Sie sind die Grundlage für Mitwirkung, Kon-

trolle und letztlich für die Legitimation der Entscheidungen inner-

halb der Genossenschaft. 

Dieses Buch verfolgt das Ziel, diese Rechte umfassend darzustel-

len, einzuordnen und in ihrer praktischen Bedeutung verständlich 

zu machen. Es richtet sich an Mitglieder, Vertreter, Aufsichtsräte 

sowie an alle, die sich mit der inneren Ordnung von Genossenschaf-

ten befassen. 

Die Bedeutung der Mitgliederrechte in der Genossenschaft 

Die Mitgliederrechte sind das Fundament der genossenschaftlichen 

Ordnung. Sie gewährleisten, dass die Genossenschaft nicht zu ei-

ner Organisation wird, die losgelöst von ihren Mitgliedern agiert. 

Sie sichern Einfluss, Transparenz und Kontrolle. 

In ihrer ursprünglichen Ausprägung entfalten diese Rechte ihre 

volle Wirkung in der Generalversammlung. Dort treten die Mitglie-

der unmittelbar in Erscheinung. Dort können sie Fragen stellen, 

Entscheidungen beeinflussen und Verantwortung einfordern. Die 
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Generalversammlung ist damit nicht nur ein formales Organ – sie 

ist der zentrale Ort genossenschaftlicher Willensbildung. 

Mit zunehmender Größe vieler Genossenschaften ist jedoch eine 

Entwicklung eingetreten, die die unmittelbare Beteiligung der Mit-

glieder verändert. An die Stelle der Generalversammlung tritt viel-

fach die Vertreterversammlung. Dieses Modell ist gesetzlich vorge-

sehen und dient der organisatorischen Handhabbarkeit. Es ermög-

licht es großen Genossenschaften, funktionsfähig zu bleiben. 

Gleichzeitig verändert es jedoch die Ausübung der Mitglieder-

rechte. 

Die Mitwirkung der Mitglieder erfolgt nicht mehr unmittelbar, son-

dern mittelbar über gewählte Vertreter. Damit verschiebt sich nicht 

nur der organisatorische Ablauf, sondern auch die Qualität der Be-

teiligung. Rechte bleiben formal bestehen, werden aber in ihrer 

praktischen Wirkung anders ausgestaltet. 

Diese Veränderung steht im Zentrum dieses Buches. 

Ausgangspunkt: Spannungsfeld zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit 

Die genossenschaftliche Ordnung ist durch ein Spannungsfeld ge-

prägt: 

Auf der einen Seite steht der gesetzliche Anspruch einer von den 

Mitgliedern getragenen und gesteuerten Organisation. 

Auf der anderen Seite stehen organisatorische, wirtschaftliche und 

strukturelle Entwicklungen, die zu einer zunehmenden Distanz zwi-

schen Mitglied und Entscheidung führen können. 

Diese Distanz ist nicht zwingend das Ergebnis bewusster Steue-

rung. Sie kann sich auch aus den Rahmenbedingungen großer Or-

ganisationen ergeben. Gleichwohl stellt sich die Frage, welche Aus-

wirkungen sie auf die tatsächliche Wahrnehmung von Mitglieder-

rechten hat. 

Insbesondere wird aufgezeigt: 
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• In welchem Umfang Mitglieder ihre Rechte noch unmittelbar 

ausüben können 

• Wie sich die Einführung der Vertreterversammlung auf diese 

Rechte auswirkt 

• Welche Rolle die Vertreter tatsächlich einnehmen 

• Wie die Wahl der Vertreter erfolgt und welche praktischen 

Einflussmöglichkeiten bestehen 

Dabei wird deutlich, dass zwischen der rechtlichen Ausgestaltung 

und der praktischen Umsetzung Unterschiede bestehen können. 

Diese Unterschiede zu erkennen und zu beschreiben, ist ein zent-

rales Anliegen dieses Buches. 

Gegenstand und Aufbau der Darstellung 

Zunächst werden die Grundlagen der Genossenschaft und die Stel-

lung des Mitglieds dargestellt. Dabei wird insbesondere der Förder-

auftrag als leitendes Prinzip herausgearbeitet. 

Im Anschluss wird die Generalversammlung als zentrales Organ 

der unmittelbaren Mitgliedermitwirkung analysiert. Die einzelnen 

Mitgliederrechte werden im Detail erläutert und in ihrer praktischen 

Bedeutung dargestellt. 

Darauf aufbauend wird die Vertreterversammlung als Modell der 

mittelbaren Beteiligung untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei 

die Veränderungen der Mitgliederrechte, die Stellung der Vertreter 

sowie deren Rechte und Pflichten. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung der 

Vertreterwahl. Hier wird der rechtliche Rahmen den tatsächlichen 

Abläufen gegenübergestellt, um mögliche strukturelle Besonder-

heiten und Herausforderungen sichtbar zu machen. 

Abschließend werden die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf 

die innere Ordnung der Genossenschaft sowie die Handlungsmög-

lichkeiten der Mitglieder betrachtet. 
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Methodischer Ansatz 

Die Darstellung verbindet rechtliche Analyse mit praktischer Be-

trachtung. 

Ausgangspunkt sind die gesetzlichen Regelungen des Genossen-

schaftsgesetzes. Diese werden durch Hinweise auf die praktische 

Anwendung ergänzt. Ziel ist es, nicht nur die formale Rechtslage 

darzustellen, sondern auch deren tatsächliche Bedeutung für die 

Mitglieder aufzuzeigen. 

Dabei wird bewusst auf eine pauschale Bewertung verzichtet. 

Stattdessen werden Strukturen, Zusammenhänge und Wirkungen 

beschrieben, um dem Leser eine eigene Einordnung zu ermögli-

chen. 

Ziel der Darstellung 

Dieses Buch soll dazu beitragen, 

• die Rechte der Mitglieder verständlich zu machen 

• deren Bedeutung für die Genossenschaft einzuordnen 

• und das Bewusstsein für ihre praktische Ausübung zu stär-

ken 

Denn die Qualität der genossenschaftlichen Ordnung hängt nicht 

allein von gesetzlichen Regelungen ab. Sie hängt in entscheiden-

dem Maße davon ab, ob und wie die Mitglieder ihre Rechte wahr-

nehmen. 

Oder anders formuliert: 

Die Genossenschaft ist keine Selbstverständlichkeit. 

Sie ist das Ergebnis aktiver Mitwirkung. 
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1. Die Idee der Genossenschaft 

1.1 Historische Grundlagen 

Die Genossenschaft ist keine zufällige Rechtsform. Sie ist das Er-

gebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung, die im 19. Jahrhundert 

auf konkrete wirtschaftliche und soziale Herausforderungen rea-

gierte. 

In einer Zeit, in der breite Bevölkerungsschichten vom Zugang zu 

Kapital, Märkten und wirtschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen wa-

ren, entstanden genossenschaftliche Zusammenschlüsse als Form 

organisierter Selbsthilfe. Menschen mit vergleichbaren Interessen 

schlossen sich zusammen, um gemeinsam wirtschaftliche Nachteile 

auszugleichen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

Die Grundidee war einfach und zugleich revolutionär: 

Nicht das einzelne Mitglied sollte isoliert am Markt bestehen, son-

dern die Gemeinschaft sollte durch gemeinsames Handeln die wirt-

schaftliche Stellung aller Beteiligten stärken. 

Diese Idee wurde maßgeblich geprägt durch Persönlichkeiten wie 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch, die 

unterschiedliche, aber im Kern übereinstimmende Ansätze verfolg-

ten. 

Beiden Konzepten lag derselbe Gedanke zugrunde: 

Die Genossenschaft ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument 

zur Förderung ihrer Mitglieder. 

Dieser Gedanke hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. 

Er bildet die Grundlage der modernen Genossenschaft und ist im 

Genossenschaftsgesetz ausdrücklich verankert. 

1.2 Der Förderauftrag als Leitprinzip (§ 1 GenG) 

Der gesetzliche Ausgangspunkt jeder Genossenschaft findet sich in 

§ 1 GenG. Dort heißt es, dass Genossenschaften den Zweck haben, 

den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale 
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oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb 

zu fördern. 

Diese Regelung ist von grundlegender Bedeutung. Sie definiert 

nicht nur den Zweck der Genossenschaft, sondern auch ihre recht-

liche und wirtschaftliche Ausrichtung. 

Der Förderauftrag ist dabei kein unverbindliches Ziel. Er ist das 

zentrale Leitprinzip, an dem sich sämtliche Entscheidungen der Ge-

nossenschaft messen lassen müssen. 

Aus ihm ergeben sich mehrere wesentliche Konsequenzen: 

• Die Genossenschaft dient ihren Mitgliedern – nicht umge-

kehrt. 

• Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Selbstzweck, sondern Mittel 

zur Förderung. 

• Entscheidungen der Organe müssen sich am Mitgliederinte-

resse orientieren. 

Damit unterscheidet sich die Genossenschaft grundlegend von Ka-

pitalgesellschaften, bei denen die Gewinnerzielung im Vordergrund 

steht. 

Der Förderauftrag ist somit nicht nur eine programmatische Aus-

sage, sondern eine rechtlich verbindliche Vorgabe. Er bildet den 

Maßstab für die Tätigkeit des Vorstands, die Überwachung durch 

den Aufsichtsrat und die Kontrolle durch die Mitglieder. 

1.3 Abgrenzung zur Kapitalgesellschaft 

Die Besonderheit der Genossenschaft wird besonders deutlich im 

Vergleich zu Kapitalgesellschaften wie der Aktiengesellschaft oder 

der GmbH. 

In Kapitalgesellschaften ist die Beteiligung in erster Linie kapital-

bezogen. Einfluss und Stimmgewicht richten sich nach der Höhe 

der Einlage. Ziel des Unternehmens ist regelmäßig die Erwirtschaf-

tung von Gewinn. 
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Die Genossenschaft folgt einem anderen Prinzip: 

• Das Stimmrecht ist grundsätzlich unabhängig von der Kapi-

talbeteiligung. 

• Die Mitglieder stehen im Mittelpunkt, nicht das eingesetzte 

Kapital. 

• Der wirtschaftliche Erfolg dient der Förderung der Mitglie-

der. 

Diese Unterschiede sind nicht nur theoretischer Natur. Sie prägen 

die gesamte Struktur der Genossenschaft. 

Während in Kapitalgesellschaften die Kontrolle häufig über Kapital-

mehrheiten ausgeübt wird, erfolgt sie in der Genossenschaft über 

die Gesamtheit der Mitglieder. Daraus ergibt sich eine andere Form 

von Verantwortung und eine andere Qualität der Willensbildung. 

Die Genossenschaft ist damit keine „kleine Aktiengesellschaft“, 

sondern eine eigenständige Organisationsform mit eigener Logik. 

1.4 Die Genossenschaft als Selbsthilfeorganisation 

Ein zentrales Merkmal der Genossenschaft ist ihr Charakter als 

Selbsthilfeorganisation. 

Die Mitglieder schließen sich nicht zusammen, um ein fremdes Un-

ternehmen zu finanzieren, sondern um ihre eigenen wirtschaftli-

chen oder sozialen Interessen gemeinsam zu verfolgen. Die Ge-

nossenschaft ist damit Ausdruck organisierter Eigenverantwortung. 

Dieser Gedanke lässt sich in drei Prinzipien zusammenfassen: 

• Selbsthilfe – die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig 

• Selbstverwaltung – die Mitglieder bestimmen über die 

Geschicke der Genossenschaft 

• Selbstverantwortung – die Mitglieder tragen die Verant-

wortung für ihre Organisation 

Diese Prinzipien sind eng miteinander verbunden. Ohne Mitwirkung 

der Mitglieder kann die Genossenschaft ihren Zweck nicht erfüllen. 



Mitglied oder Statist 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13 

 

Ohne Kontrolle durch die Mitglieder fehlt die notwendige Legitima-

tion für die Entscheidungen der Organe. 

Die Genossenschaft ist daher auf aktive Mitglieder angewiesen. Sie 

ist keine Struktur, die unabhängig von ihnen funktioniert. 

1.5 Bedeutung für die weitere Untersuchung 

Die in diesem Kapitel dargestellten Grundlagen sind entscheidend 

für das Verständnis der folgenden Ausführungen. 

Der Förderauftrag, die besondere Stellung der Mitglieder und das 

Demokratieprinzip bilden den Maßstab, an dem die Ausgestaltung 

der Mitgliederrechte zu messen ist. 

Insbesondere stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie sich 

diese Prinzipien in der Praxis entfalten – und welche Auswirkungen 

es hat, wenn sich die Form der Mitgliedermitwirkung verändert. 

Die nachfolgenden Kapitel knüpfen hieran an. Sie zeigen, wie die 

Mitglieder ihre Rechte in der Generalversammlung ausüben können 

und wie sich diese Rechte im System der Vertreterversammlung 

verändern. 

Damit wird der Weg bereitet für die zentrale Fragestellung dieses 

Buches: 

Wie wird aus der Idee der Mitgliedermitwirkung gelebte 

Praxis – und wo entstehen Abweichungen? 
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2. Die Rechtsstellung des Mitglieds 

2.1 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft ist die Voraussetzung 

für die Ausübung sämtlicher Mitgliedsrechte. Sie entsteht in der 

Regel durch den Beitritt, der auf einer Beitrittserklärung des zu-

künftigen Mitglieds und deren Annahme durch die Genossenschaft 

beruht. 

Mit dem Beitritt wird das Mitglied Teil der genossenschaftlichen Ge-

meinschaft. Es erhält Rechte, übernimmt aber zugleich auch Pflich-

ten. 

Die Mitgliedschaft ist dabei nicht nur eine formale Zugehörigkeit. 

Sie begründet ein umfassendes Rechtsverhältnis zur Genossen-

schaft. 

Ebenso geregelt ist die Beendigung der Mitgliedschaft, etwa durch: 

• Kündigung 

• Übertragung des Geschäftsguthabens 

• Ausschluss 

• Tod des Mitglieds 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen grundsätzlich auch 

die Mitgliedsrechte. Dies zeigt bereits, wie eng diese Rechte an die 

Mitgliedschaft gebunden sind. 

2.2 Mitgliedschaft als Rechtsverhältnis 

Die Mitgliedschaft ist rechtlich als ein Dauerschuldverhältnis ei-

gener Art zu verstehen. Sie verbindet das einzelne Mitglied dau-

erhaft mit der Genossenschaft und bestimmt seine Stellung inner-

halb der Organisation. 

Dieses Rechtsverhältnis ist durch eine Besonderheit geprägt: 

Das Mitglied steht der Genossenschaft nicht wie ein außenstehen-

der Dritter gegenüber, sondern ist Teil ihrer inneren Struktur. 
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Daraus folgt: 

• Das Mitglied ist nicht nur „Nutzer“ der Genossenschaft, son-

dern Mitträger 

• Es ist sowohl berechtigt als auch verpflichtet 

• Es ist Adressat und zugleich Teil der Willensbildung 

Diese doppelte Stellung unterscheidet die Mitgliedschaft grundle-

gend von rein vertraglichen Beziehungen. 

2.3 Vermögensrechte und Verwaltungsrechte 

Die Rechte der Mitglieder lassen sich grundsätzlich in zwei Katego-

rien einteilen: 

a) Vermögensrechte 

Diese betreffen die wirtschaftliche Beteiligung des Mitglieds: 

• Anspruch auf Beteiligung am Jahresüberschuss (z. B. Divi-

dende) 

• Anteil am Geschäftsguthaben 

• Beteiligung am Liquidationserlös 

Diese Rechte sind wichtig, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt der 

genossenschaftlichen Struktur. 

b) Verwaltungsrechte 

Von zentraler Bedeutung sind die sogenannten Verwaltungsrechte. 

Sie betreffen die Mitwirkung an der Organisation und Steuerung 

der Genossenschaft. 

Hierzu gehören insbesondere: 

• das Stimmrecht 

• das Teilnahme- und Rederecht in der Generalversammlung 

• das Auskunftsrecht 

• das Antragsrecht 

• das Recht zur Wahl und Abwahl von Organmitgliedern 
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Diese Rechte ermöglichen es den Mitgliedern, Einfluss auf die Ge-

nossenschaft zu nehmen und ihre Entwicklung mitzugestalten. 

Entscheidend ist: 

Die Verwaltungsrechte sichern die Mitgliederherrschaft. 

2.4 Das Stimmrecht als zentrales Mitgliedsrecht 

Das Stimmrecht ist das wichtigste Instrument der Mitgliedermit-

wirkung. 

Grundsätzlich gilt in der Genossenschaft das Prinzip: 

„Ein Mitglied – eine Stimme“ 

Dieses Prinzip gewährleistet die Gleichbehandlung der Mitglieder 

unabhängig von ihrer Kapitalbeteiligung. Es ist Ausdruck des ge-

nossenschaftlichen Demokratiegedankens. 

Das Stimmrecht ermöglicht es dem Mitglied: 

• über grundlegende Entscheidungen mitzubestimmen 

• die Organe zu kontrollieren 

• Einfluss auf die strategische Ausrichtung zu nehmen 

Damit ist das Stimmrecht weit mehr als eine formale Befugnis. Es 

ist das zentrale Mittel zur Durchsetzung des Förderauftrags. 

2.5 Die praktische Bedeutung der Mitgliedsrechte 

Die bloße Existenz von Rechten garantiert noch nicht deren wirk-

same Ausübung. 

In der Praxis hängt die Bedeutung der Mitgliedsrechte von ver-

schiedenen Faktoren ab: 

• Informationsstand der Mitglieder 

• Transparenz der Genossenschaft 

• tatsächliche Beteiligungsmöglichkeiten 

• organisatorische Rahmenbedingungen 



Mitglied oder Statist 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17 

 

Rechte können formal bestehen, ohne dass sie in der Realität eine 

spürbare Wirkung entfalten. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn: 

• Mitglieder ihre Rechte nicht kennen 

• Informationen nur eingeschränkt verfügbar sind 

• die Mitwirkung organisatorisch erschwert wird 

In solchen Fällen entsteht eine Diskrepanz zwischen rechtlicher 

Stellung und tatsächlicher Einflussmöglichkeit. 

2.6 Mitgliedsrechte als Grundlage der Kontrolle 

Die Mitgliedsrechte erfüllen eine zentrale Funktion: 

Sie ermöglichen die Kontrolle der Organe der Genossenschaft. 

Insbesondere der Vorstand, der nach § 27 GenG die Genossen-

schaft leitet, ist auf diese Kontrolle angewiesen. Ohne eine wirk-

same Kontrolle durch die Mitglieder besteht die Gefahr, dass sich 

Entscheidungen von den Interessen der Mitglieder entfernen. 

Die Mitgliedsrechte sind daher nicht nur individuelle Rechte, son-

dern zugleich ein strukturelles Element der genossenschaftlichen 

Ordnung. 

Sie sichern: 

• die Ausrichtung am Förderauftrag 

• die Legitimation von Entscheidungen 

• die Verantwortlichkeit der Organe 

2.7 Bedeutung für die weitere Untersuchung 

Die in diesem Kapitel dargestellten Rechte bilden den Maßstab für 

die folgenden Ausführungen. 

Insbesondere stellt sich die Frage: 

• Wie werden diese Rechte in der Generalversammlung kon-

kret ausgeübt? 
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• Welche Veränderungen treten ein, wenn die Vertreterver-

sammlung eingeführt wird? 

• Bleiben die Rechte in ihrer Wirkung erhalten oder verändern 

sie sich in ihrer praktischen Bedeutung? 

Die weiteren Kapitel werden zeigen, dass die Ausgestaltung der or-

ganisatorischen Strukturen entscheidenden Einfluss darauf hat, 

wie wirksam Mitgliederrechte tatsächlich sind. 

Damit rückt die zentrale Fragestellung dieses Buches weiter in den 

Fokus: 

Sind Mitglieder Träger der Genossenschaft – oder werden 

sie zu Beobachtern ihrer Entwicklung? 

3. Das Demokratieprinzip in der Genossenschaft 

3.1 „Ein Mitglied – eine Stimme“ 

Das Demokratieprinzip der Genossenschaft findet seinen prägnan-

testen Ausdruck im Grundsatz: 

„Ein Mitglied – eine Stimme“ 

Dieses Prinzip unterscheidet die Genossenschaft grundlegend von 

kapitalmarktorientierten Unternehmensformen. Während dort die 

Einflussmöglichkeiten regelmäßig von der Höhe der Kapitalbeteili-

gung abhängen, steht in der Genossenschaft die Person des Mit-

glieds im Mittelpunkt. 

Jedes Mitglied hat grundsätzlich das gleiche Stimmgewicht – unab-

hängig davon, wie viele Geschäftsanteile es hält oder wie hoch 

seine wirtschaftliche Beteiligung ist. 

Damit wird ein zentraler Gedanke verwirklicht: 

Die Gleichwertigkeit der Mitglieder als Träger der Genos-

senschaft. 
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Dieses Prinzip stellt sicher, dass die Willensbildung nicht von Kapi-

talinteressen dominiert wird, sondern sich an den gemeinsamen 

Interessen der Mitglieder orientiert. 

3.2 Gleichheit der Mitglieder 

Die Gleichheit der Mitglieder ist ein tragendes Element der genos-

senschaftlichen Ordnung. Sie bedeutet nicht, dass alle Mitglieder in 

jeder Hinsicht gleich sind, sondern dass ihnen im Rahmen der Wil-

lensbildung gleiche Rechte zustehen. 

Diese Gleichheit wirkt sich insbesondere aus auf: 

• das Stimmrecht 

• die Teilnahme an der Generalversammlung 

• die Möglichkeit zur Einflussnahme 

Sie schafft eine Struktur, in der jedes Mitglied grundsätzlich die 

gleiche Möglichkeit hat, sich einzubringen und an Entscheidungen 

mitzuwirken. 

Gleichzeitig ist diese Gleichheit eine Voraussetzung für die Akzep-

tanz der getroffenen Entscheidungen. Denn Entscheidungen, die 

unter gleichen Bedingungen zustande kommen, werden eher als 

legitim angesehen. 

3.3 Demokratie als Organisationsprinzip 

Das Demokratieprinzip in der Genossenschaft ist mehr als eine Ab-

stimmungsregel. Es ist ein umfassendes Organisationsprinzip. 

Es umfasst: 

• die Beteiligung der Mitglieder an grundlegenden Entschei-

dungen 

• die Wahl der Organe 

• die Kontrolle der Geschäftsführung 

• die Möglichkeit zur Einflussnahme durch Diskussion und An-

träge 
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Die Genossenschaft ist damit nicht nur ein wirtschaftliches Unter-

nehmen, sondern zugleich eine demokratisch strukturierte Organi-

sation. 

Diese demokratische Struktur hat unmittelbare Auswirkungen auf 

die Ausrichtung der Genossenschaft: 

• Entscheidungen orientieren sich am Mitgliederinteresse 

• Macht wird nicht konzentriert, sondern verteilt 

• Kontrolle erfolgt nicht nur intern, sondern durch die Mitglie-

der selbst 

3.4 Bedeutung für Legitimation und Kontrolle 

Das Demokratieprinzip ist die Grundlage für die Legitimation der 

genossenschaftlichen Ordnung. 

Die Entscheidungen der Organe – insbesondere des Vorstands – 

erhalten ihre Legitimation dadurch, dass sie auf einer von den Mit-

gliedern getragenen Willensbildung beruhen. 

Gleichzeitig erfüllt das Demokratieprinzip eine Kontrollfunktion: 

• Die Mitglieder können Fragen stellen 

• Sie können Entscheidungen beeinflussen 

• Sie können die Organe zur Rechenschaft ziehen 

Diese Kontrollfunktion ist von zentraler Bedeutung. Sie stellt sicher, 

dass die Genossenschaft ihrem Förderauftrag gerecht bleibt. 

Ohne eine wirksame demokratische Beteiligung besteht die Gefahr, 

dass sich die Entscheidungsstrukturen verselbständigen und sich 

von den Interessen der Mitglieder entfernen. 

3.5 Grenzen des Demokratieprinzips in der Praxis 

So klar das Demokratieprinzip rechtlich ausgestaltet ist, so unter-

schiedlich kann seine praktische Wirkung sein. 
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In der Realität zeigen sich verschiedene Herausforderungen: 

• Größe der Genossenschaft 

Mit steigender Mitgliederzahl wird die unmittelbare Beteili-

gung schwieriger. 

• Informationsasymmetrien 

Vorstand und Aufsichtsrat verfügen regelmäßig über einen 

erheblichen Wissensvorsprung. 

• Beteiligungsbereitschaft 

Nicht alle Mitglieder nehmen ihre Rechte aktiv wahr. 

• Organisatorische Abläufe 

Versammlungen folgen häufig festen Strukturen, die spon-

tane Einflussnahmen begrenzen können. 

Diese Faktoren führen dazu, dass das Demokratieprinzip nicht im-

mer in seiner vollen Intensität zur Wirkung kommt. 

3.6 Formelle Demokratie und tatsächliche Mitwirkung 

Vor diesem Hintergrund ist zwischen zwei Ebenen zu unterschei-

den: 

• Formelle Demokratie 

Die rechtlich garantierten Rechte und Beteiligungsmöglich-

keiten 

• Tatsächliche Mitwirkung 

Die reale Nutzung dieser Rechte in der Praxis 

Diese Unterscheidung ist von zentraler Bedeutung für das Ver-

ständnis der genossenschaftlichen Ordnung. 

Rechte können formal bestehen, ohne dass sie tatsächlich in glei-

chem Maße genutzt werden. Ebenso kann die Ausgestaltung von 

Verfahren dazu führen, dass Einflussmöglichkeiten faktisch einge-

schränkt werden, ohne dass dies unmittelbar aus dem Gesetz her-

vorgeht. 

Die Qualität der genossenschaftlichen Demokratie hängt daher 

nicht allein von der rechtlichen Ausgestaltung ab, sondern auch von 

den tatsächlichen Rahmenbedingungen ihrer Ausübung. 
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3.7 Bedeutung für die Vertreterversammlung 

Die hier dargestellten Grundsätze bilden den Maßstab für die Beur-

teilung der Vertreterversammlung. 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung wird das Demokra-

tieprinzip nicht aufgehoben, sondern in eine andere Form über-

führt. An die Stelle der unmittelbaren Beteiligung tritt eine mittel-

bare Form der Willensbildung. 

Dies wirft grundlegende Fragen auf: 

• Bleibt die Gleichheit der Mitglieder in gleicher Weise ge-

wahrt? 

• Wie verändert sich die Möglichkeit zur Einflussnahme? 

• Welche Auswirkungen hat die Delegation auf die Kontroll-

funktion? 

Diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln vertieft untersucht. 

3.8 Zwischenfazit 

Das Demokratieprinzip ist ein konstitutives Element der Genossen-

schaft. Es gewährleistet Gleichheit, Beteiligung und Kontrolle. 

Seine Wirksamkeit hängt jedoch entscheidend davon ab, wie die 

organisatorischen Strukturen ausgestaltet sind und wie die Mitglie-

der ihre Rechte tatsächlich wahrnehmen können. 

Damit wird deutlich: 

Demokratie ist nicht nur eine Frage der formalen Rechte – 

sondern der tatsächlichen Mitwirkung. 
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4. Die Generalversammlung als oberstes Organ 

4.1 Gesetzliche Grundlagen (§§ 43 ff. GenG) 

Die Generalversammlung ist nach dem Genossenschaftsgesetz das 

oberste Organ der Genossenschaft. Ihre Stellung ergibt sich aus 

den §§ 43 ff. GenG. 

In ihr kommen die Mitglieder als Träger der Genossenschaft unmit-

telbar zusammen. Sie ist der Ort, an dem die grundlegenden Ent-

scheidungen getroffen werden und an dem die Mitglieder ihre 

Rechte ausüben. 

Die Generalversammlung ist damit kein bloßes Formalorgan, son-

dern das zentrale Element der genossenschaftlichen Willensbil-

dung. 

Ihre besondere Bedeutung ergibt sich aus zwei Aspekten: 

• Sie bündelt die Mitwirkungsrechte aller Mitglieder 

• Sie bildet die Grundlage für die Legitimation der übrigen Or-

gane 

Ohne die Generalversammlung wäre die Genossenschaft nicht als 

Mitgliederorganisation denkbar. 

4.2 Zuständigkeiten und unübertragbare Aufgaben 

Die Generalversammlung ist für alle grundlegenden Angelegenhei-

ten der Genossenschaft zuständig, soweit diese nicht einem ande-

ren Organ zugewiesen sind. 

Zu ihren wesentlichen Aufgaben gehören insbesondere: 

• Feststellung des Jahresabschlusses 

• Verwendung des Jahresüberschusses 

• Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat 

• Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats 

• Beschluss über Satzungsänderungen 
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• Beschluss über grundlegende Strukturmaßnahmen (z. B. 

Verschmelzungen oder Auflösung) 

Diese Aufgaben sind von besonderer Tragweite. Sie betreffen die 

wirtschaftliche Lage, die personelle Besetzung der Organe und die 

zukünftige Ausrichtung der Genossenschaft. 

Charakteristisch ist dabei, dass diese Entscheidungen nicht dele-

giert werden können. Sie sind Ausdruck der unmittelbaren Mitglie-

derherrschaft. 

4.3 Verhältnis zu Vorstand und Aufsichtsrat 

Die Generalversammlung steht im Zentrum eines dreigliedrigen 

Systems: 

• der Vorstand führt die Geschäfte (§ 27 GenG) 

• der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand 

• die Generalversammlung kontrolliert beide Organe 

Dieses Zusammenspiel ist auf ein Gleichgewicht angelegt. 

Der Vorstand verfügt über die operative Leitungsmacht. Der Auf-

sichtsrat nimmt eine kontinuierliche Überwachungsfunktion wahr. 

Die Generalversammlung hingegen übt die grundlegende Kontrolle 

aus und trifft die wesentlichen Entscheidungen. 

Dabei ist zu beachten: 

Die Generalversammlung greift nicht in die laufende Geschäftsfüh-

rung ein. Ihre Rolle liegt nicht in der operativen Steuerung, sondern 

in der grundsätzlichen Ausrichtung und Kontrolle. 

Gerade diese Trennung macht die Bedeutung der Generalversamm-

lung deutlich. Sie ist das Korrektiv, das sicherstellt, dass die Lei-

tung der Genossenschaft im Einklang mit den Interessen der Mit-

glieder erfolgt. 
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4.4 Die Generalversammlung als Ort unmittelbarer Willens-

bildung 

Ein wesentliches Merkmal der Generalversammlung ist die Unmit-

telbarkeit der Beteiligung. 

Die Mitglieder nehmen persönlich teil, äußern ihre Ansichten, stel-

len Fragen und entscheiden durch Abstimmung. Diese unmittelbare 

Interaktion ist ein zentrales Element der genossenschaftlichen De-

mokratie. 

Sie ermöglicht: 

• spontane Rückfragen 

• unmittelbare Reaktionen auf Ausführungen des Vorstands 

• offene Diskussionen 

• Einflussnahme in Echtzeit 

Diese Form der Willensbildung unterscheidet sich grundlegend von 

mittelbaren Verfahren. Sie schafft eine unmittelbare Verbindung 

zwischen Mitglied und Entscheidung. 

4.5 Bedeutung für Transparenz und Kontrolle 

Die Generalversammlung ist zugleich ein Ort der Transparenz. 

Der Vorstand berichtet über die wirtschaftliche Lage und die Ent-

wicklung der Genossenschaft. Der Aufsichtsrat legt seine Überwa-

chungstätigkeit dar. Die Mitglieder erhalten Einblick in die wesent-

lichen Vorgänge. 

Diese Transparenz ist Voraussetzung für eine wirksame Kontrolle. 

Denn nur wenn die Mitglieder informiert sind, können sie: 

• Entscheidungen nachvollziehen 

• Fragen stellen 

• Kritik äußern 

• Verantwortung einfordern 
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Die Generalversammlung ist daher nicht nur ein Entscheidungsor-

gan, sondern auch ein Informationsforum. 

4.6 Praktische Ausgestaltung und Einflussmöglichkeiten 

Die praktische Durchführung der Generalversammlung folgt be-

stimmten Abläufen: 

• Einberufung durch den Vorstand 

• Festlegung der Tagesordnung 

• Leitung der Versammlung 

• strukturierter Ablauf der Wortmeldungen 

Diese Struktur dient der Ordnung und Effizienz. Gleichzeitig beein-

flusst sie jedoch auch die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der 

Mitglieder. 

Insbesondere sind zu beachten: 

• Die Tagesordnung bestimmt den Rahmen der Diskussion 

• Die Versammlungsleitung steuert den Ablauf 

• Redezeiten können begrenzt werden 

• Wortmeldungen erfolgen in geordneten Verfahren 

Diese Elemente sind notwendig, können aber auch dazu führen, 

dass die Einflussnahme der Mitglieder faktisch kanalisiert wird. 

4.7 Spannungsfeld zwischen Ordnung und Offenheit 

Die Generalversammlung bewegt sich in einem Spannungsfeld: 

• Einerseits ist eine strukturierte Durchführung erforderlich 

• Andererseits lebt sie von offener Diskussion und spontaner 

Beteiligung 

Dieses Spannungsfeld ist nicht auflösbar, sondern muss austariert 

werden. 

Eine zu starke Formalisierung kann die Beteiligung der Mitglieder 

einschränken. Eine zu offene Gestaltung kann die Durchführung 

erschweren. 
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Die Qualität der Generalversammlung hängt daher maßgeblich da-

von ab, wie dieses Gleichgewicht ausgestaltet wird. 

4.8 Bedeutung im Vergleich zur Vertreterversammlung 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen wird deutlich, 

welche besondere Rolle die Generalversammlung einnimmt. 

Sie vereint: 

• unmittelbare Beteiligung 

• gleichberechtigte Mitwirkung 

• direkte Kontrolle 

• offene Diskussion 

Diese Elemente prägen die Qualität der genossenschaftlichen De-

mokratie. 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich dieses 

Gefüge. Die unmittelbare Beteiligung tritt in den Hintergrund, die 

Mitwirkung erfolgt über gewählte Vertreter. 

Damit stellt sich die Frage, welche dieser Elemente erhalten bleiben 

und welche sich verändern. 

4.9 Zwischenfazit 

Die Generalversammlung ist das zentrale Organ der genossen-

schaftlichen Ordnung. In ihr verwirklicht sich das Demokratieprin-

zip in seiner unmittelbarsten Form. 

Sie ist: 

• Ort der Entscheidung 

• Ort der Kontrolle 

• Ort der Transparenz 

Ihre besondere Stärke liegt in der direkten Beteiligung der Mitglie-

der. 
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Damit bildet sie den Maßstab für die Beurteilung anderer Formen 

der Willensbildung innerhalb der Genossenschaft. 

Oder anders formuliert: 

Die Generalversammlung ist der Ort, an dem die Genossen-

schaft ihren Mitgliedern unmittelbar gehört. 

5. Die Rechte der Mitglieder in der Generalver-

sammlung 

5.1 Überblick über die Mitgliedsrechte 

Die Generalversammlung ist der Ort, an dem die Mitglieder ihre 

Rechte in ihrer ursprünglichsten Form ausüben können. Hier ver-

dichten sich die in Kapitel 2 dargestellten Verwaltungsrechte zu 

konkreten Handlungsmöglichkeiten. 

Zu den zentralen Rechten der Mitglieder in der Generalversamm-

lung gehören insbesondere: 

• das Teilnahme- und Rederecht 

• das Auskunftsrecht 

• das Antragsrecht 

• das Stimmrecht 

• das Recht zur Anfechtung von Beschlüssen 

Diese Rechte bilden zusammen das Instrumentarium, mit dem die 

Mitglieder Einfluss auf die Genossenschaft nehmen und die Tätig-

keit der Organe kontrollieren können. 

Entscheidend ist dabei nicht nur das Bestehen dieser Rechte, son-

dern ihre tatsächliche Ausübung. 

5.2 Teilnahme- und Rederecht 

Das Teilnahme- und Rederecht ist die Grundlage jeder Mitwirkung. 
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Jedes Mitglied hat das Recht, an der Generalversammlung teilzu-

nehmen und sich dort zu äußern. Dieses Recht ermöglicht es, ei-

gene Sichtweisen einzubringen, Fragen zu stellen und an der Dis-

kussion teilzunehmen. 

Die Bedeutung dieses Rechts liegt in seiner Unmittelbarkeit: 

• Mitglieder können spontan reagieren 

• sie können auf Ausführungen des Vorstands eingehen 

• sie können Kritik äußern oder Zustimmung signalisieren 

Das Rederecht ist damit ein zentrales Element der Willensbildung. 

Praktische Ausgestaltung 

In der Praxis wird das Rederecht durch die Versammlungsleitung 

organisiert. Dies geschieht etwa durch: 

• Wortmeldelisten 

• Reihenfolge der Redner 

• gegebenenfalls Begrenzung der Redezeit 

Diese Regelungen sind notwendig, um einen geordneten Ablauf zu 

gewährleisten. Sie können jedoch auch Einfluss darauf haben, wie 

intensiv Mitglieder ihr Rederecht tatsächlich nutzen können. 

5.3 Auskunftsrecht 

Das Auskunftsrecht ist eines der wichtigsten Kontrollinstrumente 

der Mitglieder. 

Es ermöglicht, vom Vorstand Informationen über Angelegenheiten 

der Genossenschaft zu verlangen, soweit diese zur sachgerechten 

Beurteilung der Tagesordnung erforderlich sind. 

Das Auskunftsrecht umfasst insbesondere: 

• wirtschaftliche Lage der Genossenschaft 

• Geschäftsentwicklung 

• strategische Entscheidungen 

• Risiken und Belastungen 
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Der Vorstand ist grundsätzlich verpflichtet, die gestellten Fragen 

zu beantworten. 

Grenzen des Auskunftsrechts 

Das Auskunftsrecht ist jedoch nicht unbegrenzt. Es kann einge-

schränkt sein, wenn: 

• die Auskunft der Genossenschaft einen erheblichen Nachteil 

zufügen würde 

• gesetzliche Geheimhaltungspflichten bestehen 

Diese Grenzen sind eng auszulegen, da das Auskunftsrecht eine 

zentrale Voraussetzung für die Kontrolle durch die Mitglieder dar-

stellt. 

Praktische Bedeutung 

In der Praxis zeigt sich, dass die Wirksamkeit des Auskunftsrechts 

stark davon abhängt: 

• wie präzise Fragen gestellt werden 

• wie offen der Vorstand antwortet 

• wie viel Raum für Nachfragen besteht 

Gerade die Möglichkeit zu Nachfragen ist entscheidend, um Sach-

verhalte vollständig aufzuklären. 

5.4 Antragsrecht 

Das Antragsrecht ermöglicht es den Mitgliedern, aktiv Einfluss auf 

die Entscheidungsfindung zu nehmen. 

Mitglieder können: 

• Ergänzungen zur Tagesordnung anregen (im Vorfeld) 

• Anträge zu bestehenden Tagesordnungspunkten stellen 

• Alternativvorschläge einbringen 

Dieses Recht verleiht den Mitgliedern eine gestaltende Funktion. 
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Bedeutung in der Praxis 

Die praktische Nutzung des Antragsrechts ist häufig begrenzt. 

Gründe hierfür können sein: 

• fehlende Information über die Möglichkeit 

• Unsicherheit in der Formulierung von Anträgen 

• organisatorische Anforderungen 

Dennoch ist das Antragsrecht ein wesentliches Instrument, um ei-

gene Positionen in die Entscheidungsprozesse einzubringen. 

5.5 Stimmrecht 

Das Stimmrecht ist das zentrale Entscheidungsrecht der Mitglieder. 

Durch die Abstimmung entscheiden die Mitglieder über die wesent-

lichen Angelegenheiten der Genossenschaft. Dabei gilt grundsätz-

lich das Prinzip: 

„Ein Mitglied – eine Stimme“ 

Das Stimmrecht umfasst insbesondere: 

• Zustimmung oder Ablehnung von Beschlüssen 

• Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

• Entscheidung über Satzungsänderungen 

Bedeutung des Stimmrechts 

Das Stimmrecht verleiht den Mitgliedern unmittelbaren Einfluss auf 

die Genossenschaft. Es ist das Instrument, mit dem sich die Wil-

lensbildung in konkrete Entscheidungen umsetzt. 

Seine Wirkung hängt jedoch maßgeblich davon ab: 

• wie informiert die Mitglieder sind 

• wie intensiv die Diskussion im Vorfeld geführt wurde 

• in welchem Umfang alternative Positionen sichtbar sind 
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5.6 Anfechtungsrecht 

Das Anfechtungsrecht dient dem Schutz der Mitgliederrechte. 

Mitglieder haben die Möglichkeit, Beschlüsse der Generalversamm-

lung gerichtlich überprüfen zu lassen, wenn diese gegen gesetzli-

che Vorschriften oder die Satzung verstoßen. 

Dieses Recht erfüllt mehrere Funktionen: 

• Sicherung der Rechtmäßigkeit von Beschlüssen 

• Schutz vor Verfahrensfehlern 

• Korrektur unzulässiger Entscheidungen 

Das Anfechtungsrecht ist damit ein wichtiges Korrektiv innerhalb 

der genossenschaftlichen Ordnung. 

Praktische Hürden 

Die Inanspruchnahme des Anfechtungsrechts ist jedoch mit Auf-

wand verbunden: 

• Fristen sind zu beachten 

• rechtliche Prüfung ist erforderlich 

• Kostenrisiken bestehen 

Daher wird dieses Recht in der Praxis vergleichsweise selten ge-

nutzt. 

5.7 Zusammenspiel der Rechte 

Die einzelnen Mitgliedsrechte wirken nicht isoliert, sondern im Zu-

sammenspiel. 

Ein typischer Ablauf kann wie folgt aussehen: 

1. Information durch Berichte des Vorstands 

2. Nachfrage im Rahmen des Auskunftsrechts 

3. Diskussion durch Ausübung des Rederechts 

4. Gestaltung durch Anträge 

5. Entscheidung durch Abstimmung 



Mitglied oder Statist 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

33 

 

Dieses Zusammenspiel macht die Generalversammlung zu einem 

lebendigen Prozess der Willensbildung. 

5.8 Grenzen der praktischen Wirksamkeit 

Trotz der klaren rechtlichen Ausgestaltung können die Mitglieds-

rechte in ihrer praktischen Wirkung begrenzt sein. 

Einflussfaktoren sind insbesondere: 

• Umfang und Qualität der bereitgestellten Informationen 

• Struktur und Ablauf der Versammlung 

• Erfahrung und Auftreten der Mitglieder 

• Zeitliche und organisatorische Rahmenbedingungen 

Diese Faktoren können dazu führen, dass Rechte zwar bestehen, 

aber nicht in vollem Umfang genutzt werden. 

5.9 Zwischenfazit 

Die Generalversammlung bietet den Mitgliedern ein umfassendes 

Instrumentarium zur Mitwirkung und Kontrolle. 

Die Mitgliedsrechte ermöglichen: 

• Information 

• Einflussnahme 

• Kontrolle 

• Entscheidung 

In ihrer Gesamtheit bilden sie die Grundlage der genossenschaftli-

chen Demokratie. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Wirksamkeit dieser Rechte von ih-

rer praktischen Ausübung abhängt. 

Damit stellt sich bereits an dieser Stelle die weiterführende Frage: 

Was geschieht mit diesen Rechten, wenn ihre unmittelbare 

Ausübung durch eine Vertreterversammlung ersetzt wird? 
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6. Informationsrechte und Transparenz 

6.1 Bedeutung von Information für die Mitgliederrechte 

Die Ausübung von Mitgliedsrechten setzt voraus, dass die Mitglie-

der über die notwendigen Informationen verfügen. 

Ohne ausreichende Information können Mitglieder: 

• Entscheidungen nicht sachgerecht beurteilen 

• Fragen nicht zielgerichtet stellen 

• ihre Rechte nicht wirksam ausüben 

Information ist damit keine bloße Ergänzung der Mitgliedsrechte, 

sondern deren Voraussetzung. 

Dies gilt insbesondere für: 

• das Stimmrecht 

• das Auskunftsrecht 

• das Antragsrecht 

Die Qualität der genossenschaftlichen Willensbildung hängt daher 

maßgeblich davon ab, wie transparent die Genossenschaft gegen-

über ihren Mitgliedern ist. 

6.2 Einladung und Tagesordnung 

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Vor-

stand. Mit der Einladung wird zugleich die Tagesordnung bekannt-

gegeben. 

Die Tagesordnung hat eine zentrale Funktion: 

• Sie bestimmt, über welche Themen entschieden wird 

• Sie legt den Rahmen der Diskussion fest 

• Sie ermöglicht den Mitgliedern, sich vorzubereiten 

Nur über Gegenstände, die auf der Tagesordnung stehen, kann 

grundsätzlich ein Beschluss gefasst werden. 
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Bedeutung für die Mitglieder 

Die Qualität der Tagesordnung ist entscheidend für die Informati-

onslage der Mitglieder. 

Eine präzise und verständliche Tagesordnung ermöglicht: 

• gezielte Vorbereitung 

• sachgerechte Fragen 

• fundierte Entscheidungen 

Eine allgemein gehaltene oder wenig aussagekräftige Tagesord-

nung kann hingegen dazu führen, dass die Tragweite einzelner 

Punkte nicht vollständig erkennbar ist. 

6.3 Zugang zu Unterlagen 

Neben der Tagesordnung ist der Zugang zu relevanten Unterlagen 

von großer Bedeutung. 

Hierzu gehören insbesondere: 

• Jahresabschluss 

• Lagebericht 

• Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat 

Diese Unterlagen bilden die Grundlage für die Beurteilung der wirt-

schaftlichen Lage und der Entwicklung der Genossenschaft. 

Zeitpunkt und Form 

Entscheidend ist nicht nur, dass die Unterlagen zur Verfügung ste-

hen, sondern auch: 

• wann sie bereitgestellt werden 

• in welcher Form sie zugänglich sind 

• wie verständlich sie aufbereitet sind 

Eine rechtzeitige und verständliche Information ist Voraussetzung 

dafür, dass Mitglieder sich eine eigene Meinung bilden können. 
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6.4 Inhaltliche Transparenz 

Transparenz bedeutet mehr als die bloße Bereitstellung von Daten. 

Sie setzt voraus, dass Informationen: 

• vollständig 

• verständlich 

• nachvollziehbar 

aufbereitet sind. 

Insbesondere bei komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten ist es 

wichtig, dass die Darstellung so erfolgt, dass auch Mitglieder ohne 

besondere Fachkenntnisse die wesentlichen Zusammenhänge er-

kennen können. 

Beispiele für relevante Inhalte 

• Entwicklung der Ertragslage 

• Risikosituation 

• wesentliche strategische Entscheidungen 

• besondere Belastungen oder Chancen 

Nur wenn diese Aspekte transparent dargestellt werden, können 

Mitglieder ihre Kontrollfunktion wirksam ausüben. 

6.5 Grenzen der Informationsweitergabe 

Die Informationspflichten der Genossenschaft sind nicht unbe-

grenzt. 

Grenzen ergeben sich insbesondere aus: 

• gesetzlichen Geheimhaltungspflichten 

• schutzwürdigen Interessen der Genossenschaft 

• Wettbewerbsaspekten 

Diese Einschränkungen sind grundsätzlich berechtigt. Sie dürfen 

jedoch nicht dazu führen, dass wesentliche Informationen, die für 

die Beurteilung der Genossenschaft erforderlich sind, vorenthalten 

werden. 
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Es ist daher stets ein Ausgleich zwischen Transparenz und Schutz-

interessen erforderlich. 

6.6 Informationsrechte in der Generalversammlung 

Die Generalversammlung selbst ist ein zentraler Ort der Informati-

onsvermittlung. 

Der Vorstand berichtet über die Entwicklung der Genossenschaft, 

der Aufsichtsrat über seine Überwachungstätigkeit. Darüber hinaus 

können Mitglieder im Rahmen des Auskunftsrechts weitere Infor-

mationen einfordern. 

Besondere Bedeutung kommt dabei zu: 

• der Möglichkeit, Nachfragen zu stellen 

• der Möglichkeit, Unklarheiten aufzuklären 

• der Offenheit der Kommunikation 

Die Generalversammlung ist damit nicht nur ein Entscheidungsor-

gan, sondern auch ein Forum für Information und Aufklärung. 

6.7 Informationsasymmetrien 

In der Praxis besteht regelmäßig eine Informationsasymmetrie 

zwischen den Organen der Genossenschaft und den Mitgliedern. 

Der Vorstand verfügt aufgrund seiner Tätigkeit über: 

• detaillierte Kenntnisse der wirtschaftlichen Lage 

• Einblick in strategische Planungen 

• Zugang zu internen Informationen 

Die Mitglieder hingegen sind auf die bereitgestellten Informationen 

angewiesen. 

Diese Asymmetrie ist strukturell bedingt, kann jedoch Auswirkun-

gen auf die tatsächliche Ausübung der Mitgliederrechte haben. 
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Je größer der Informationsvorsprung der Organe ist, desto schwie-

riger wird es für Mitglieder, ihre Kontrollfunktion wirksam wahrzu-

nehmen. 

6.8 Transparenz als Voraussetzung wirksamer Kontrolle 

Die Kontrolle durch die Mitglieder setzt voraus, dass diese über die 

notwendigen Informationen verfügen. 

Ohne Transparenz: 

• verliert das Auskunftsrecht an Wirkung 

• wird das Stimmrecht zur bloßen Formalität 

• wird die Diskussion in der Generalversammlung einge-

schränkt 

Transparenz ist daher ein zentrales Element der genossenschaftli-

chen Ordnung. 

Sie stellt sicher, dass: 

• Entscheidungen nachvollziehbar sind 

• Verantwortlichkeiten erkennbar bleiben 

• der Förderauftrag überprüfbar ist 

6.9 Bedeutung im Kontext der Vertreterversammlung 

Die hier dargestellten Grundsätze gewinnen besondere Bedeutung, 

wenn die Mitglieder ihre Rechte nicht mehr unmittelbar ausüben, 

sondern über Vertreter. 

In diesem Fall stellt sich zusätzlich die Frage: 

• Welche Informationen erhalten die Vertreter? 

• In welchem Umfang geben sie diese an die Mitglieder wei-

ter? 

• Wie wird sichergestellt, dass die Mitglieder informiert blei-

ben? 

Die Informationskette wird länger – und damit potenziell anfälliger 

für Brüche. 
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Diese Aspekte werden in den folgenden Kapiteln näher untersucht. 

6.10 Zwischenfazit 

Information und Transparenz sind die Grundlage jeder wirksamen 

Mitgliederbeteiligung. 

Sie ermöglichen: 

• sachgerechte Entscheidungen 

• fundierte Diskussionen 

• effektive Kontrolle 

Ohne ausreichende Information verlieren die Mitgliedsrechte ihre 

praktische Bedeutung. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Ohne Transparenz keine Kontrolle – 

ohne Kontrolle kein wirksamer Förderauftrag. 

7. Ablauf und Praxis der Generalversammlung 

7.1 Vorbereitung und Einberufung 

Der Ablauf der Generalversammlung beginnt nicht erst mit ihrem 

tatsächlichen Zusammentreten, sondern bereits mit ihrer Vorberei-

tung. 

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. Mit ihr werden: 

• Ort und Zeitpunkt der Versammlung festgelegt 

• die Tagesordnung bekanntgegeben 

• gegebenenfalls Unterlagen zur Verfügung gestellt 

Diese Phase ist von entscheidender Bedeutung, da sie den Rahmen 

für die spätere Willensbildung vorgibt. 
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Praktische Bedeutung 

Bereits hier werden wesentliche Weichen gestellt: 

• Welche Themen werden behandelt? 

• In welcher Reihenfolge werden sie diskutiert? 

• Welche Informationen stehen den Mitgliedern zur Verfü-

gung? 

Die Vorbereitung beeinflusst somit maßgeblich die Möglichkeiten 

der Mitglieder, sich einzubringen und ihre Rechte auszuüben. 

7.2 Eröffnung und Leitung der Versammlung 

Die Generalversammlung wird in der Regel durch den Vorsitzenden 

des Aufsichtsrats eröffnet und geleitet. 

Die Versammlungsleitung hat eine zentrale Funktion: 

• Sie stellt die ordnungsgemäße Durchführung sicher 

• Sie erteilt das Wort 

• Sie steuert den Ablauf 

• Sie stellt Beschlüsse fest 

Diese Aufgaben sind notwendig, um einen geordneten Ablauf zu 

gewährleisten. 

Einfluss der Versammlungsleitung 

Die Art und Weise, wie die Versammlung geleitet wird, hat erheb-

lichen Einfluss auf die tatsächliche Beteiligung der Mitglieder. 

Insbesondere kann die Versammlungsleitung: 

• die Reihenfolge der Wortmeldungen bestimmen 

• Redezeiten festlegen oder begrenzen 

• Diskussionen strukturieren oder verkürzen 

Damit kommt ihr eine Schlüsselrolle im Spannungsfeld zwischen 

Ordnung und offener Diskussion zu. 
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7.3 Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat 

Ein zentraler Bestandteil der Generalversammlung sind die Be-

richte der Organe. 

Der Vorstand berichtet insbesondere über: 

• die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft 

• die Geschäftsentwicklung 

• strategische Entscheidungen 

Der Aufsichtsrat legt dar: 

• wie er seine Überwachungsfunktion wahrgenommen hat 

• welche Erkenntnisse sich daraus ergeben haben 

Diese Berichte bilden die Grundlage für die anschließende Diskus-

sion. 

Bedeutung für die Mitglieder 

Die Qualität und Verständlichkeit dieser Berichte sind entscheidend 

für die Informationslage der Mitglieder. 

Sie beeinflussen: 

• die Möglichkeit zur Beurteilung der Situation 

• die Qualität der Fragen 

• die Grundlage für die Abstimmungen 

7.4 Aussprache und Diskussion 

Nach den Berichten folgt die Aussprache. In diesem Abschnitt wird 

die Generalversammlung zu einem Ort der aktiven Mitwirkung. 

Die Mitglieder können: 

• Fragen stellen 

• Stellungnahmen abgeben 

• Kritik äußern 

• Anregungen einbringen 
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Dynamik der Diskussion 

Die Qualität der Diskussion hängt von verschiedenen Faktoren ab: 

• Anzahl der Wortmeldungen 

• Vielfalt der vertretenen Meinungen 

• Offenheit der Kommunikation 

• Umgang mit kritischen Beiträgen 

Eine lebendige Diskussion ist Ausdruck funktionierender Mitglieder-

demokratie. 

7.5 Steuerung der Wortmeldungen 

In der Praxis erfolgt die Aussprache in strukturierter Form. 

Typische Elemente sind: 

• Anmeldung von Wortmeldungen 

• Führung einer Rednerliste 

• zeitliche Begrenzung der Beiträge 

Diese Struktur dient der Übersichtlichkeit und verhindert, dass ein-

zelne Beiträge den Ablauf dominieren. 

Auswirkungen auf die Mitwirkung 

Gleichzeitig kann diese Struktur Einfluss auf die tatsächliche Betei-

ligung haben: 

• spontane Wortmeldungen sind nur begrenzt möglich 

• komplexe Sachverhalte lassen sich unter Zeitdruck schwer 

darstellen 

• weniger erfahrene Mitglieder treten seltener in Erscheinung 

Damit wird die Diskussion zwar geordnet, aber auch in bestimmte 

Bahnen gelenkt. 
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7.6 Beschlussfassung 

Nach der Diskussion erfolgt die Beschlussfassung. 

Die Abstimmungen betreffen insbesondere: 

• Feststellung des Jahresabschlusses 

• Gewinnverwendung 

• Entlastung der Organe 

• Wahlen 

• Satzungsänderungen 

Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch: 

• Handzeichen 

• Stimmkarten 

• gegebenenfalls schriftliche oder elektronische Verfahren 

Bedeutung der Abstimmung 

Die Abstimmung ist der Moment, in dem sich die Willensbildung in 

eine Entscheidung umsetzt. 

Ihre Qualität hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie intensiv die 

vorangegangene Information und Diskussion war. 

7.7 Rolle der Versammlungsstruktur 

Die Generalversammlung folgt einem klar strukturierten Ablauf: 

1. Eröffnung 

2. Berichte 

3. Aussprache 

4. Beschlussfassung 

Diese Struktur gewährleistet Effizienz und Übersichtlichkeit. 

Gleichzeitig führt sie dazu, dass: 

• Diskussionen zeitlich begrenzt sind 

• Entscheidungen in vorgegebenen Abläufen getroffen wer-

den 

• spontane Entwicklungen nur eingeschränkt möglich sind 
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Die Struktur ist damit zugleich Voraussetzung und Begrenzung der 

Mitwirkung. 

7.8 Praktische Einflussfaktoren auf die Willensbildung 

Neben den formalen Abläufen wirken in der Praxis weitere Faktoren 

auf die Willensbildung ein: 

• Auftreten und Darstellung des Vorstands 

• Verständlichkeit der Informationen 

• Erfahrung der Mitglieder 

• allgemeine Versammlungsatmosphäre 

Diese Faktoren können dazu beitragen, dass: 

• bestimmte Positionen stärker wahrgenommen werden 

• andere weniger zur Geltung kommen 

Die Willensbildung ist daher nicht allein ein formaler Prozess, son-

dern auch durch kommunikative und organisatorische Aspekte ge-

prägt. 

7.9 Zwischen Realität und Ideal 

Die Generalversammlung ist rechtlich als Ort offener und gleichbe-

rechtigter Willensbildung konzipiert. 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass: 

• Abläufe strukturiert und gesteuert sind 

• Einflussmöglichkeiten von Rahmenbedingungen abhängen 

• die Beteiligung der Mitglieder unterschiedlich ausgeprägt ist 

Dies bedeutet nicht, dass die Generalversammlung ihre Funktion 

nicht erfüllt. Es zeigt jedoch, dass zwischen dem rechtlichen Ideal 

und der praktischen Umsetzung Unterschiede bestehen können. 

7.10 Bedeutung für die weitere Untersuchung 

Die Analyse des Ablaufs der Generalversammlung verdeutlicht, wie 

Mitgliedsrechte in der Praxis zur Wirkung kommen. 
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Sie zeigt zugleich, dass: 

• Mitwirkung von organisatorischen Rahmenbedingungen ab-

hängt 

• Einflussmöglichkeiten strukturiert sind 

• Kontrolle nicht nur rechtlich, sondern auch praktisch ausge-

staltet wird 

Diese Erkenntnisse sind von zentraler Bedeutung für die weiteren 

Kapitel. 

Denn wenn bereits in der Generalversammlung – als Ort unmittel-

barer Beteiligung – strukturelle Einflüsse wirken, stellt sich umso 

mehr die Frage: 

Wie verändern sich diese Einflüsse, wenn die Mitwirkung 

nicht mehr unmittelbar, sondern über Vertreter erfolgt? 

7.11 Zwischenfazit 

Die Generalversammlung ist ein strukturierter Prozess, in dem sich 

Information, Diskussion und Entscheidung miteinander verbinden. 

Sie ermöglicht unmittelbare Mitwirkung, ist jedoch zugleich durch 

organisatorische Abläufe geprägt. 

Die Qualität der Mitgliedermitwirkung hängt daher nicht nur von 

den bestehenden Rechten ab, sondern auch davon, wie diese im 

konkreten Ablauf zur Geltung kommen. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Mitgliederrechte entfalten ihre Wirkung nicht im Gesetz – 

sondern im Ablauf der Generalversammlung 

8. Die Generalversammlung als Kontrollinstru-

ment 

8.1 Kontrolle als Wesenselement der Genossenschaft 
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Die Genossenschaft ist als Mitgliederorganisation darauf angelegt, 

dass ihre Leitung nicht nur erfolgt, sondern auch kontrolliert wird. 

Diese Kontrolle ist kein Nebenaspekt, sondern ein konstitutives Ele-

ment der genossenschaftlichen Ordnung. Sie ergibt sich unmittel-

bar aus dem Förderauftrag (§ 1 GenG) und der Stellung der Mit-

glieder als Träger der Genossenschaft. 

Denn nur wenn die Tätigkeit der Organe überprüfbar ist, kann si-

chergestellt werden, dass die Genossenschaft tatsächlich den Inte-

ressen ihrer Mitglieder dient. 

Die Kontrolle ist damit die notwendige Ergänzung zur Leitungsbe-

fugnis des Vorstands. 

8.2 Der Vorstand als Leitungsorgan (§ 27 GenG) 

Nach § 27 GenG leitet der Vorstand die Genossenschaft in eigener 

Verantwortung. 

Diese Leitungsbefugnis ist umfassend. Sie erstreckt sich auf: 

• die Geschäftsführung 

• die strategische Ausrichtung 

• die wirtschaftliche Entwicklung 

Der Vorstand ist dabei nicht an Weisungen der Generalversamm-

lung gebunden. Diese Unabhängigkeit ist notwendig, um eine 

handlungsfähige Unternehmensführung zu gewährleisten. 

Konsequenz der Leitungsautonomie 

Gerade weil der Vorstand weitreichende Entscheidungsbefugnisse 

besitzt, ist eine wirksame Kontrolle erforderlich. 

Diese Kontrolle erfolgt auf mehreren Ebenen: 

• durch den Aufsichtsrat 

• durch den Prüfungsverband 

• durch die Mitglieder in der Generalversammlung 
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Die Generalversammlung nimmt dabei eine besondere Stellung 

ein, da sie die einzige Instanz ist, die unmittelbar von den Mitglie-

dern getragen wird. 

8.3 Kontrolle durch die Generalversammlung 

Die Generalversammlung übt ihre Kontrollfunktion auf unterschied-

liche Weise aus: 

a) Information und Berichterstattung 

Die Mitglieder erhalten Einblick in die Tätigkeit des Vorstands und 

des Aufsichtsrats. 

b) Auskunftsrecht 

Durch gezielte Fragen können Sachverhalte aufgeklärt und Ent-

scheidungen hinterfragt werden. 

c) Diskussion 

Die offene Aussprache ermöglicht eine kritische Auseinanderset-

zung mit der Unternehmensführung. 

d) Entlastung 

Die Entscheidung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichts-

rat ist ein zentraler Kontrollakt. 

e) Wahlen 

Durch die Wahl des Aufsichtsrats können die Mitglieder mittelbar 

Einfluss auf die Überwachung des Vorstands nehmen. 

Diese Elemente bilden zusammen ein umfassendes Kontrollsystem. 

8.4 Die Entlastung als formeller Kontrollakt 

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist eines der wich-

tigsten Instrumente der Generalversammlung. 
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Mit der Entlastung bringen die Mitglieder zum Ausdruck, dass sie 

mit der Geschäftsführung und der Überwachung einverstanden 

sind. 

Bedeutung der Entlastung 

Die Entlastung hat: 

• eine rechtliche Bedeutung (insbesondere im Hinblick auf 

mögliche Haftungsfragen) 

• eine faktische Bedeutung als Vertrauensbekundung 

Sie ist damit ein zentraler Punkt, an dem sich die Bewertung der 

Organarbeit durch die Mitglieder manifestiert. 

Voraussetzung für eine sachgerechte Entscheidung 

Eine fundierte Entscheidung über die Entlastung setzt voraus: 

• ausreichende Information 

• offene Diskussion 

• Möglichkeit zur kritischen Nachfrage 

Ohne diese Voraussetzungen verliert die Entlastung an Aussage-

kraft. 

8.5 Die Generalversammlung als Korrektiv 

Die Generalversammlung fungiert als Korrektiv innerhalb der ge-

nossenschaftlichen Struktur. 

Sie stellt sicher, dass: 

• die Tätigkeit des Vorstands überprüfbar bleibt 

• Entscheidungen nachvollzogen werden können 

• Abweichungen vom Förderauftrag erkannt werden 

Dieses Korrektiv wirkt nicht nur durch konkrete Entscheidungen, 

sondern auch durch seine bloße Existenz. 

Allein die Möglichkeit kritischer Fragen und abweichender Meinun-

gen kann Einfluss auf das Verhalten der Organe haben. 
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8.6 Grenzen der Kontrollfunktion 

Trotz ihrer zentralen Rolle ist die Kontrollfunktion der Generalver-

sammlung nicht unbegrenzt. 

Grenzen ergeben sich insbesondere aus: 

• der Komplexität wirtschaftlicher Sachverhalte 

• dem Informationsvorsprung der Organe 

• der zeitlichen Begrenzung der Versammlung 

• der unterschiedlichen Beteiligungsbereitschaft der Mitglie-

der 

Diese Faktoren können dazu führen, dass die Kontrolle in der Praxis 

weniger intensiv ausfällt, als es die rechtliche Stellung der Gene-

ralversammlung erwarten lässt. 

8.7 Bedeutung der unmittelbaren Beteiligung 

Ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit der Kontrolle ist die 

unmittelbare Beteiligung der Mitglieder. 

Die Generalversammlung ermöglicht: 

• direkte Fragen an den Vorstand 

• spontane Reaktionen auf Ausführungen 

• unmittelbare Diskussionen 

Diese Unmittelbarkeit erhöht die Transparenz und stärkt die Kon-

trollfunktion. 

Sie schafft eine Situation, in der: 

• Verantwortliche sich erklären müssen 

• Argumente unmittelbar überprüft werden können 

• unterschiedliche Sichtweisen sichtbar werden 

8.8 Wechselwirkung zwischen Kontrolle und Förderauftrag 

Die Kontrolle durch die Mitglieder steht in engem Zusammenhang 

mit dem Förderauftrag der Genossenschaft. 
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Nur wenn die Mitglieder die Tätigkeit der Organe überprüfen kön-

nen, ist gewährleistet, dass: 

• Entscheidungen am Mitgliederinteresse ausgerichtet blei-

ben 

• wirtschaftliche Entwicklungen nachvollziehbar sind 

• Abweichungen erkannt und korrigiert werden können 

Die Kontrolle ist damit ein Instrument zur Sicherung des Förder-

auftrags. 

8.9 Bedeutung im Vergleich zur Vertreterversammlung 

Die dargestellte Kontrollfunktion der Generalversammlung bildet 

den Maßstab für die Beurteilung der Vertreterversammlung. 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich die 

Struktur der Kontrolle: 

• Die unmittelbare Kontrolle durch alle Mitglieder entfällt 

• Die Kontrollfunktion wird auf Vertreter übertragen 

• Die Interaktion zwischen Mitglied und Vorstand wird indi-

rekter 

Damit stellt sich die Frage, wie sich diese Veränderungen auf die 

Intensität und Qualität der Kontrolle auswirken. 

Diese Frage wird in den folgenden Kapiteln vertieft untersucht. 

8.10 Zwischenfazit 

Die Generalversammlung ist das zentrale Kontrollorgan der Genos-

senschaft. 

Sie verbindet: 

• Information 

• Diskussion 

• Entscheidung 

zu einem umfassenden Kontrollmechanismus. 
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Ihre besondere Stärke liegt in der unmittelbaren Beteiligung der 

Mitglieder. 

Diese ermöglicht eine direkte, transparente und wirksame Kon-

trolle der Organe. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Generalversammlung  

ist nicht nur das Herz der Demokratie, 

sie ist das Gewissen der Genossenschaft. 

9. Die Einführung der Vertreterversammlung 

9.1 Gesetzliche Grundlage (§ 43a GenG) 

Die Möglichkeit zur Einführung einer Vertreterversammlung ist im 

Genossenschaftsgesetz ausdrücklich vorgesehen. § 43a GenG er-

öffnet Genossenschaften die Option, anstelle der Generalversamm-

lung eine Vertreterversammlung einzurichten. 

Mit dieser Regelung trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rech-

nung, dass die unmittelbare Beteiligung aller Mitglieder in großen 

Genossenschaften organisatorisch an Grenzen stößt. 

Die Vertreterversammlung ist damit keine Ausnahmeerscheinung, 

sondern ein gesetzlich anerkanntes Modell der Willensbildung. 

Sie ersetzt die Generalversammlung vollständig. Die Mitglieder 

üben ihre Rechte dann nicht mehr unmittelbar, sondern über ge-

wählte Vertreter aus. 

 

9.2 Voraussetzungen und Einführung 

Die Einführung der Vertreterversammlung erfolgt nicht automa-

tisch, sondern setzt eine bewusste Entscheidung der Genossen-

schaft voraus. 
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Erforderlich ist insbesondere: 

• eine entsprechende Regelung in der Satzung 

• ein Beschluss der Generalversammlung 

Die Mitglieder entscheiden somit selbst darüber, ob sie ihre unmit-

telbaren Mitwirkungsrechte in eine mittelbare Form überführen. 

Bedeutung der Satzungsregelung 

Die Satzung bestimmt die konkrete Ausgestaltung der Vertreter-

versammlung. Sie regelt unter anderem: 

• die Zahl der Vertreter 

• die Wahlbezirke 

• das Wahlverfahren 

• die Amtszeit der Vertreter 

Damit legt sie die Struktur der zukünftigen Willensbildung fest. 

9.3 Zielsetzung: Sicherung der Handlungsfähigkeit 

Der Hauptgrund für die Einführung einer Vertreterversammlung lag 

in der Sicherung der Handlungsfähigkeit großer Genossenschaften. 

Mit steigender Mitgliederzahl wurde es zunehmend schwieriger, 

• Generalversammlungen organisatorisch durchzuführen 

• allen Mitgliedern eine aktive Teilnahme zu ermöglichen 

• geordnete und effiziente Abläufe zu gewährleisten 

Die Vertreterversammlung sollte hier Abhilfe schaffen. 

Durch die Beschränkung auf eine überschaubare Zahl von Vertre-

tern sollte: 

• die Durchführung erleichtert, 

• die Diskussion strukturiert, 

• die Entscheidungsfindung effizienter gestaltet 

werden. 
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9.3a Historische Einordnung der Vertreterversammlung 

Die Einführung der Vertreterversammlung ist historisch vor dem 

Hintergrund wachsender Mitgliederzahlen zu verstehen. 

In einer Zeit, in der technische und organisatorische Möglichkeiten 

begrenzt waren, stellte die Durchführung von Generalversammlun-

gen mit einer großen Zahl von Mitgliedern erhebliche praktische 

Herausforderungen dar. Insbesondere fehlten häufig geeignete 

Räumlichkeiten, um allen Mitgliedern eine gleichzeitige Teilnahme 

zu ermöglichen. 

Vor diesem Hintergrund erschien die Einführung einer Vertreterver-

sammlung als sachgerechte Lösung, um die Handlungsfähigkeit der 

Genossenschaft zu sichern und zugleich eine Form der Beteiligung 

aufrechtzuerhalten. 

Diese historischen Rahmenbedingungen haben sich jedoch im 

Laufe der Zeit verändert. 

Heute bestehen deutlich erweiterte Möglichkeiten zur Organisation 

großer Versammlungen. Dies betrifft sowohl: 

• die Verfügbarkeit geeigneter Veranstaltungsräume 

• als auch technische Lösungen zur Durchführung und Unter-

stützung von Versammlungen 

Zudem zeigt ein Vergleich mit anderen Organisationsformen, dass 

auch bei einer großen Zahl von Beteiligten eine unmittelbare Mit-

wirkung möglich ist. So existieren: 

• Vereine mit sehr hoher Mitgliederzahl, die Generalver-

sammlungen durchführen 

• Aktiengesellschaften mit einer großen Zahl von Aktionären, 

die an Hauptversammlungen teilnehmen 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welchem Umfang 

die ursprünglichen Gründe für die Einführung der Vertreterver-

sammlung heute noch tragen. 
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Diese Frage betrifft nicht die rechtliche Zulässigkeit der Vertreter-

versammlung, wohl aber ihre funktionale Begründung im Span-

nungsfeld zwischen organisatorischer Notwendigkeit und unmittel-

barer Mitgliedermitwirkung. 

9.4 Übergang von unmittelbarer zu mittelbarer Mitwirkung 

bei Einführung einer Vertreterversammlung 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich die 

Art der Mitgliedermitwirkung grundlegend. 

In der Generalversammlung: 

• nehmen die Mitglieder ihre Rechte selbst wahr 

• sie sind unmittelbar an Diskussion und Entscheidung betei-

ligt 

In der Vertreterversammlung: 

• wählen die Mitglieder Vertreter 

• diese üben die Rechte an ihrer Stelle aus 

Die Mitwirkung erfolgt somit nicht mehr unmittelbar, sondern ver-

mittelt. 

Charakter der Veränderung 

Rechtlich betrachtet bleiben die Mitglieder Träger der Genossen-

schaft. Ihre Rechte bestehen weiterhin. 

Praktisch verändert sich jedoch die Art ihrer Ausübung: 

• Die unmittelbare Einflussnahme entfällt 

• die Beteiligung erfolgt über eine zusätzliche Ebene 

• die Interaktion zwischen Mitglied und Entscheidung wird in-

direkter 

9.5 Kontinuität und Veränderung 

Die Einführung der Vertreterversammlung ist sowohl von Kontinu-

ität als auch von Veränderung geprägt. 
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Kontinuität 

• Die Genossenschaft bleibt eine Mitgliederorganisation 

• das Demokratieprinzip wird formal aufrechterhalten 

• die grundlegenden Strukturen bleiben bestehen 

Veränderung 

• Die Willensbildung erfolgt nicht mehr durch alle Mitglieder 

• die Kontrollfunktion wird auf Vertreter übertragen 

• die unmittelbare Beteiligung tritt in den Hintergrund 

Diese Doppelstruktur ist charakteristisch für die Vertreterver-

sammlung. 

9.6 Bedeutung für die Mitgliederrechte 

Die Einführung der Vertreterversammlung wirft die Frage auf, wie 

sich die Mitgliederrechte verändern. 

Formal bleiben die Rechte bestehen. Die Mitglieder: 

• wählen Vertreter 

• können weiterhin Mitglied bleiben 

• behalten ihre Stellung in der Genossenschaft 

In ihrer praktischen Ausübung ergeben sich jedoch Veränderun-

gen: 

• die Teilnahme an der Willensbildung erfolgt nicht mehr di-

rekt 

• die Einflussnahme ist von der Tätigkeit der Vertreter abhän-

gig 

• die Informationswege werden länger 

Diese Aspekte werden in den folgenden Kapiteln näher unter-

sucht. 
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9.7 Die Vertreterversammlung im System der Genossen-

schaft 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich das 

institutionelle Gefüge der Genossenschaft. 

Die Vertreterversammlung tritt an die Stelle der Generalver-

sammlung und übernimmt deren Aufgaben. 

Sie wird damit: 

• oberstes Organ der Genossenschaft 

• Träger der Willensbildung 

• Kontrollinstanz gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat 

Die Mitglieder stehen nun nicht mehr im Zentrum der Versamm-

lung, sondern außerhalb – vermittelt durch die Vertreter. 

9.8 Einordnung im Spannungsfeld von Größe und Demokra-

tie 

Die Vertreterversammlung ist Ausdruck eines Spannungsfeldes: 

• Einerseits steht der Anspruch der unmittelbaren Mitglieder-

demokratie 

• andererseits die Notwendigkeit organisatorischer Handhab-

barkeit 

Mit zunehmender Größe von Genossenschaften verschiebt sich 

dieses Verhältnis. 

Die Vertreterversammlung ist der Versuch, beide Aspekte mitei-

nander zu verbinden: 

• demokratische Legitimation durch Wahl 

• praktische Umsetzbarkeit durch Delegation 

Ob und in welchem Umfang dieses Gleichgewicht gelingt, ist eine 

zentrale Frage der weiteren Untersuchung. 
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9.9 Bedeutung für die weitere Darstellung 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung ist der Ausgangs-

punkt für die folgenden Kapitel gesetzt. 

Im Mittelpunkt stehen nun insbesondere: 

• die konkrete Ausgestaltung der Vertreterversammlung 

• die Rolle und Stellung der Vertreter 

• die Veränderungen der Mitgliederrechte 

• die praktischen Abläufe der Vertreterwahl 

Dabei wird zu untersuchen sein, wie sich die mittelbare Mitwirkung 

auf die Qualität der genossenschaftlichen Willensbildung und Kon-

trolle auswirkt. 

9.10 Zwischenfazit 

Die Vertreterversammlung ist ein gesetzlich vorgesehenes Instru-

ment zur Organisation großer Genossenschaften. 

Sie ersetzt die Generalversammlung und führt zu einer mittelbaren 

Form der Mitgliedermitwirkung. 

Dabei bleibt die genossenschaftliche Grundstruktur formal erhal-

ten. Gleichzeitig verändert sich die Art und Weise, wie Mitglieder 

ihre Rechte ausüben. 
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10. Struktur und Funktionsweise der Vertreter-

versammlung 

10.1 Grundstruktur der Vertreterversammlung 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung wird die unmittel-

bare Versammlung aller Mitglieder durch ein delegiertes Gremium 

ersetzt. 

Die Vertreterversammlung besteht aus: 

• gewählten Vertretern der Mitglieder 

• gegebenenfalls Ersatzvertretern 

Sie übernimmt vollständig die Aufgaben der Generalversammlung 

und tritt an deren Stelle. 

Die Mitglieder selbst nehmen an der Versammlung grundsätzlich 

nicht mehr teil. Ihre Mitwirkung erfolgt ausschließlich über die ge-

wählten Vertreter. 

Damit entsteht eine zweistufige Struktur: 

• Mitglieder wählen Vertreter 

• Vertreter entscheiden in der Versammlung 

10.2 Zusammensetzung der Vertreterversammlung 

Die Zusammensetzung der Vertreterversammlung wird durch die 

Satzung der Genossenschaft geregelt. 

Wesentliche Aspekte sind: 

• die Gesamtzahl der Vertreter 

• die Verteilung auf Wahlbezirke 

• die Zuordnung der Mitglieder zu diesen Bezirken 

In der Regel wird eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch 

jeweils einen Vertreter repräsentiert. 
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Ziel der Zusammensetzung 

Die Zusammensetzung soll gewährleisten, dass: 

• die Mitglieder angemessen repräsentiert werden 

• regionale oder strukturelle Besonderheiten berücksichtigt 

werden 

• die Versammlung arbeitsfähig bleibt 

Die konkrete Ausgestaltung kann jedoch von Genossenschaft zu 

Genossenschaft erheblich variieren. 

10.3 Wahlbezirke und Repräsentation 

Häufig werden die Mitglieder in Wahlbezirke eingeteilt. 

Diese können sich orientieren an: 

• geografischen Kriterien 

• organisatorischen Strukturen 

• Mitgliedergruppen 

Jeder Wahlbezirk wählt eine bestimmte Anzahl von Vertretern. 

Bedeutung der Wahlbezirke 

Die Einteilung in Wahlbezirke hat Einfluss darauf: 

• wie nah Vertreter an den Mitgliedern sind 

• wie gut regionale Interessen abgebildet werden 

• wie überschaubar die Wahlprozesse sind 

Sie ist damit ein wesentliches Element der Repräsentationsstruk-

tur. 

10.4 Amtszeit der Vertreter 

Die Vertreter werden für eine bestimmte Amtszeit gewählt, die in 

der Satzung festgelegt ist. 

Typischerweise beträgt diese mehrere Jahre. 
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Während dieser Zeit nehmen die Vertreter die Rechte der Mitglie-

der wahr, insbesondere: 

• Teilnahme an der Vertreterversammlung 

• Ausübung des Stimmrechts 

• Mitwirkung an Diskussionen und Entscheidungen 

Bedeutung der Amtszeit 

• Die Dauer der Amtszeit beeinflusst: 

• die Kontinuität der Arbeit der Vertreterversammlung 

• die Möglichkeit der Mitglieder, Einfluss auf die Zusammen-

setzung zu nehmen 

Längere Amtszeiten erhöhen die Stabilität, können jedoch die un-

mittelbare Einflussnahme der Mitglieder reduzieren. 

10.5 Ersatzvertreter 

Neben den gewählten Vertretern werden häufig Ersatzvertreter 

bestimmt. 

Diese treten ein, wenn ein Vertreter: 

• verhindert ist 

• sein Amt niederlegt 

• aus anderen Gründen ausscheidet 

Ersatzvertreter sichern die Funktionsfähigkeit der Vertreterver-

sammlung. 

10.6 Aufgaben und Zuständigkeiten 

Die Vertreterversammlung übernimmt sämtliche Aufgaben der 

Generalversammlung. 

Hierzu gehören insbesondere: 

• Feststellung des Jahresabschlusses 

• Verwendung des Ergebnisses 

• Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat 
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• Wahl des Aufsichtsrats 

• Beschluss über Satzungsänderungen 

• Entscheidung über grundlegende Strukturmaßnahmen 

In rechtlicher Hinsicht besteht somit kein Unterschied zur Gene-

ralversammlung. 

10.7 Ablauf der Vertreterversammlung 

Der Ablauf der Vertreterversammlung entspricht im Wesentlichen 

dem der Generalversammlung. 

Typische Elemente sind: 

• Einberufung durch den Vorstand 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung 

• Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat 

• Aussprache 

• Beschlussfassung 

Besonderheit 

Der wesentliche Unterschied liegt nicht im Ablauf, sondern in der 

Zusammensetzung der Versammlung. 

Anstelle einer Vielzahl von Mitgliedern nimmt eine begrenzte Zahl 

von Vertretern teil. 

Dies führt in der Praxis häufig zu: 

• kompakteren Diskussionen 

• strukturierteren Abläufen 

• geringerer Anzahl von Wortmeldungen 

10.8 Stellung der Vertreterversammlung im Organsystem 

Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ der Genossen-

schaft, sobald sie eingeführt wurde. 

Sie steht damit im gleichen Verhältnis zu Vorstand und Aufsichtsrat 

wie zuvor die Generalversammlung. 
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Ihre Aufgaben sind: 

• grundlegende Entscheidungen treffen 

• die Organe kontrollieren 

• die Legitimation der Unternehmensführung sicherstellen 

Der Unterschied liegt darin, dass diese Funktionen nicht mehr von 

allen Mitgliedern, sondern von den Vertretern wahrgenommen wer-

den. 

10.9 Verhältnis zwischen Mitgliedern und Vertretern 

Die Mitglieder stehen nach Einführung der Vertreterversammlung 

in einem vermittelten Verhältnis zur Willensbildung. 

Ihre Einflussmöglichkeiten bestehen insbesondere in: 

• der Wahl der Vertreter 

• der Kontaktaufnahme zu Vertretern 

• der indirekten Einflussnahme über diese 

Die Vertreter fungieren somit als Bindeglied zwischen Mitgliedern 

und Genossenschaft. 

Charakter dieses Verhältnisses 

Das Verhältnis ist geprägt durch: 

• Delegation von Rechten 

• Vertrauen in die Vertreter 

• fehlende unmittelbare Beteiligung 

Die Qualität der Mitwirkung hängt daher maßgeblich von der Tätig-

keit und dem Engagement der Vertreter ab. 

 

10.10 Zwischenfazit 

Die Vertreterversammlung ist ein strukturiertes Gremium, das die 

Aufgaben der Generalversammlung übernimmt. 
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Sie ist geprägt durch: 

• Delegation von Mitgliedsrechten 

• Repräsentation durch gewählte Vertreter 

• organisatorische Verdichtung der Willensbildung 

Der formale Aufbau entspricht weitgehend dem der Generalver-

sammlung. Der entscheidende Unterschied liegt in der mittelbaren 

Ausübung der Rechte. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Vertreterversammlung funktioniert wie die Generalver-

sammlung, nur ohne die unmittelbare Beteiligung der Mit-

glieder. 

11. Veränderung der Mitgliederrechte 

11.1 Ausgangspunkt: Fortbestand der Mitgliedsrechte 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung bleiben die Mitglieds-

rechte dem Grunde nach bestehen. 

Die Mitglieder: 

• behalten ihre Mitgliedschaft 

• behalten ihre vermögensrechtlichen Ansprüche 

• behalten formal ihre Stellung als Träger der Genossenschaft 

Auch das Demokratieprinzip wird nicht aufgehoben, sondern in eine 

mittelbare Form überführt. 

In rechtlicher Hinsicht liegt daher kein Entzug von Rechten vor, 

sondern eine Veränderung ihrer Ausübung. 

11.2 Übergang von unmittelbarer zu mittelbarer Rechtsaus-

übung 

Der zentrale Unterschied besteht darin, dass die Mitglieder ihre 

Rechte nicht mehr selbst, sondern über Vertreter ausüben. 
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Während in der Generalversammlung: 

• das Mitglied selbst spricht, fragt und abstimmt 

tritt in der Vertreterversammlung: 

• der Vertreter an die Stelle des Mitglieds 

Diese Veränderung betrifft alle wesentlichen Verwaltungsrechte. 

Die Mitgliedermitwirkung erfolgt nun in zwei Schritten: 

1. Wahl der Vertreter 

2. Wahrnehmung der Rechte durch die Vertreter 

Damit entsteht eine zusätzliche Ebene zwischen Mitglied und Ent-

scheidung. 

11.3 Wegfall der unmittelbaren Teilnahme 

Mit Einführung der Vertreterversammlung entfällt für die Mitglieder 

die Teilnahme an der Versammlung selbst. 

Dies hat weitreichende Folgen: 

• keine persönliche Anwesenheit bei Diskussionen 

• kein unmittelbares Erleben der Entscheidungsprozesse 

• keine direkte Einflussnahme auf den Verlauf der Versamm-

lung 

Die Mitgliedermitwirkung verlagert sich von der aktiven Teilnahme 

zur mittelbaren Repräsentation. 

11.4 Einschränkung des Rederechts 

Das Rederecht ist eines der zentralen Instrumente der Mitwirkung 

in der Generalversammlung. 

Mitglieder können: 

• eigene Standpunkte darlegen 

• Kritik äußern 

• Argumente in die Diskussion einbringen 
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In der Vertreterversammlung entfällt dieses Recht für die Mitglieder 

vollständig. 

Nur die Vertreter haben das Recht, sich zu äußern. 

Konsequenz 

Die Vielfalt der Stimmen reduziert sich auf die Perspektiven der 

Vertreter. Individuelle Beiträge einzelner Mitglieder finden keinen 

unmittelbaren Eingang mehr in die Versammlung. 

11.5 Veränderung des Auskunftsrechts 

Auch das Auskunftsrecht verändert sich in seiner praktischen Wir-

kung. 

In der Generalversammlung können Mitglieder: 

• direkt Fragen an den Vorstand richten 

• auf Antworten reagieren 

• Nachfragen stellen 

In der Vertreterversammlung steht dieses Recht nur den Vertretern 

zu. 

Die Mitglieder sind darauf angewiesen, dass: 

• ihre Fragen von Vertretern aufgegriffen werden 

• die erhaltenen Informationen an sie weitergegeben werden 

Konsequenz 

Die direkte Informationsbeziehung zwischen Mitglied und Vorstand 

wird durch eine mittelbare Struktur ersetzt. 

11.6 Veränderung des Antragsrechts 

Das Antragsrecht ermöglicht es Mitgliedern, aktiv in die Entschei-

dungsprozesse einzugreifen. 
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Mit der Vertreterversammlung wird auch dieses Recht faktisch ver-

lagert: 

• Anträge werden in der Versammlung von Vertretern gestellt 

• Mitglieder können nur noch mittelbar Einfluss nehmen 

Die Möglichkeit, eigene Anliegen unmittelbar in die Versammlung 

einzubringen, entfällt. 

11.7 Veränderung des Stimmrechts 

Das Stimmrecht bleibt formal bestehen, wird jedoch nicht mehr 

unmittelbar ausgeübt. 

Die Mitglieder stimmen nicht mehr selbst über: 

• Jahresabschluss 

• Entlastung 

• Wahlen 

• Satzungsänderungen 

ab. 

Stattdessen erfolgt die Abstimmung durch die Vertreter. 

Konsequenz 

Die unmittelbare Entscheidungskompetenz der Mitglieder wird in 

eine mittelbare Entscheidungskompetenz überführt. 

11.8 Distanz zwischen Mitglied und Entscheidung 

Die beschriebenen Veränderungen führen zu einer strukturellen 

Distanz: 

• zwischen Mitglied und Information 

• zwischen Mitglied und Diskussion 

• zwischen Mitglied und Entscheidung 

Diese Distanz ist kein rechtlicher Mangel, sondern eine Folge der 

gewählten Organisationsform. 
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Sie kann jedoch Auswirkungen auf die Intensität der Mitwirkung 

haben. 

11.9 Abhängigkeit von den Vertretern 

Die Mitglieder sind nun in stärkerem Maße auf die Tätigkeit der 

Vertreter angewiesen. 

Die Qualität der Mitwirkung hängt davon ab: 

• wie engagiert die Vertreter sind 

• wie sie Informationen aufnehmen und weitergeben 

• wie sie die Interessen der Mitglieder wahrnehmen 

Die Mitgliederrechte werden somit in ihrer praktischen Wirkung von 

der Funktionsweise der Repräsentation abhängig. 

11.10 Informationskette und mögliche Brüche 

Mit der Vertreterversammlung entsteht eine mehrstufige Informa-

tionskette: 

Vorstand → Vertreter → Mitglieder 

Jede zusätzliche Stufe kann dazu führen, dass: 

• Informationen gefiltert werden 

• Inhalte verkürzt dargestellt werden 

• Details verloren gehen 

Die unmittelbare Informationsbeziehung wird durch eine mittelbare 

Struktur ersetzt. 

11.11 Formelle Rechte und tatsächliche Einflussmöglichkei-

ten 

Die rechtliche Betrachtung zeigt, dass die Mitgliedsrechte formal 

bestehen bleiben. 

Die praktische Betrachtung zeigt jedoch, dass sich ihre Wirkung 

verändert. 
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Es entsteht eine Differenz zwischen: 

• der formellen Rechtsposition 

• der tatsächlichen Einflussmöglichkeit 

Diese Differenz ist entscheidend für die Beurteilung der Vertreter-

versammlung. 

11.12 Bedeutung für die genossenschaftliche Ordnung 

Die Veränderung der Mitgliederrechte wirkt sich auf die gesamte 

genossenschaftliche Struktur aus. 

Insbesondere betrifft sie: 

• die Qualität der Willensbildung 

• die Intensität der Kontrolle 

• die Nähe zwischen Mitglied und Genossenschaft 

Die Vertreterversammlung verändert damit nicht nur Verfahren, 

sondern auch die Art der Mitwirkung. 

11.13 Zwischenfazit 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung bleiben die Mitglieds-

rechte formal bestehen. 

Ihre Ausübung wird jedoch von einer unmittelbaren in eine mittel-

bare Form überführt. 

Dies führt zu: 

• einer Reduzierung der direkten Einflussmöglichkeiten 

• einer stärkeren Abhängigkeit von den Vertretern 

• einer größeren Distanz zwischen Mitglied und Entscheidung 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Rechte der Mitglieder bleiben bestehen, 

aber ihre unmittelbare Ausübung geht verloren. 
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12. Die Rolle des Vertreters 

12.1 Ausgangspunkt: Vertreter als Träger der Mitglieds-

rechte 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung treten die gewählten 

Vertreter an die Stelle der Mitglieder. 

Sie übernehmen die Aufgabe, die Mitgliedsrechte in der Versamm-

lung auszuüben. Dies betrifft insbesondere: 

• das Rederecht 

• das Auskunftsrecht 

• das Antragsrecht 

• das Stimmrecht 

Die Vertreter sind damit die zentralen Akteure der Willensbildung 

innerhalb der Genossenschaft. 

12.2 Rechtliche Stellung des Vertreters 

Der Vertreter ist rechtlich kein bloßer Bote oder Beauftragter ein-

zelner Mitglieder. 

Er ist vielmehr Teil des Organs „Vertreterversammlung“ und nimmt 

dort eine eigenständige Stellung ein. 

Daraus folgt: 

• Der Vertreter handelt im Rahmen der Genossenschaft 

• Er ist nicht an Einzelweisungen gebunden 

• Er entscheidet nach eigener Überzeugung 

Diese rechtliche Ausgestaltung unterscheidet den Vertreter von ei-

nem klassischen Vertreter im zivilrechtlichen Sinne. 

12.3 Vertreter als Organträger 

Die Vertreterversammlung ist ein Organ der Genossenschaft. Die 

Vertreter sind die Personen, die dieses Organ bilden. 
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In dieser Funktion sind sie: 

• an Gesetz und Satzung gebunden 

• Teil der genossenschaftlichen Willensbildung 

• Träger der Entscheidungsbefugnis 

Sie handeln nicht im Namen einzelner Mitglieder, sondern als Be-

standteil des Organs selbst. 

12.4 Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit 

Ein zentrales Merkmal der Vertreterstellung ist die fehlende Wei-

sungsgebundenheit. 

Die Vertreter sind grundsätzlich nicht verpflichtet: 

• den Wünschen einzelner Mitglieder zu folgen 

• sich an bestimmte Vorgaben zu halten 

• ihre Entscheidungen abzustimmen 

Sie entscheiden eigenverantwortlich nach ihrem eigenen Urteil. 

Bedeutung der Weisungsfreiheit 

Die Weisungsfreiheit dient dazu: 

• sachgerechte Entscheidungen zu ermöglichen 

• kurzfristige Einflussnahmen zu vermeiden 

• die Funktionsfähigkeit der Vertreterversammlung zu sichern 

Gleichzeitig führt sie dazu, dass die unmittelbare Steuerungsmög-

lichkeit der Mitglieder entfällt. 

12.5 Verhältnis zu den Mitgliedern 

Das Verhältnis zwischen Vertreter und Mitglied ist nicht als klassi-

sches Auftragsverhältnis ausgestaltet. 

Es besteht: 

• keine rechtliche Verpflichtung zur Rücksprache 

• keine Bindung an konkrete Weisungen 

• keine unmittelbare Rechenschaftspflicht im engeren Sinne 
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Gleichwohl wird von Vertretern erwartet, dass sie: 

• die Interessen der Mitglieder berücksichtigen 

• den Kontakt zu den Mitgliedern pflegen 

• als Bindeglied zwischen Mitglied und Genossenschaft fun-

gieren 

Praktische Ausgestaltung 

In der Praxis hängt die Intensität dieses Austauschs stark vom En-

gagement des jeweiligen Vertreters ab. 

12.6 Vertreter zwischen Mitglied und Genossenschaft 

Der Vertreter befindet sich in einer besonderen Position: 

• Einerseits wird er von den Mitgliedern gewählt 

• Andererseits ist er Teil des Organs der Genossenschaft 

Diese Doppelstellung führt zu einem Spannungsverhältnis: 

• Erwartung der Mitglieder: Interessenvertretung 

• rechtliche Stellung: eigenverantwortliche Entscheidung 

Der Vertreter ist damit nicht ausschließlich Interessenvertreter, 

sondern zugleich Entscheidungsträger im System der Genossen-

schaft. 

12.7 Verantwortung des Vertreters 

Mit der Übernahme der Vertreterfunktion geht Verantwortung ein-

her. 

Diese umfasst insbesondere: 

• sachgerechte Vorbereitung auf die Vertreterversammlung 

• eigenständige Meinungsbildung 

• verantwortungsvolle Ausübung des Stimmrechts 

Die Vertreter tragen damit eine wesentliche Mitverantwortung für 

die Entwicklung der Genossenschaft. 
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12.8 Praktische Herausforderungen 

Die Ausübung der Vertreterrolle ist mit verschiedenen Herausfor-

derungen verbunden: 

• komplexe wirtschaftliche Sachverhalte 

• begrenzte Informationsbasis 

• zeitlicher Aufwand 

• fehlende institutionalisierte Rückkopplung mit den Mitglie-

dern 

Diese Faktoren können Einfluss darauf haben, wie intensiv die Ver-

treter ihre Rolle wahrnehmen. 

12.9 Bedeutung für die Mitgliederrechte 

Die Stellung der Vertreter hat unmittelbare Auswirkungen auf die 

Mitgliederrechte. 

Da die Vertreter: 

• eigenständig entscheiden 

• nicht weisungsgebunden sind 

• die Rechte der Mitglieder ausüben 

verlagert sich die tatsächliche Einflussmöglichkeit der Mitglieder 

auf die Ebene der Vertreterwahl. 

Die unmittelbare Einflussnahme während der Willensbildung ent-

fällt. 

12.10 Zwischenfazit 

Der Vertreter ist kein verlängerter Arm der Mitglieder, sondern ein 

eigenständig handelnder Träger der Willensbildung. 

Seine Stellung ist geprägt durch: 

• organisatorische Einbindung in die Genossenschaft 

• rechtliche Unabhängigkeit 

• Verantwortung für Entscheidungen 
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Damit wird deutlich: 

Die Vertreterversammlung ist kein direktes Abbild der Mitglieder-

meinung, sondern ein eigenständiges Entscheidungsorgan. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Der Vertreter spricht nicht für die Mitglieder, 

er entscheidet an ihrer Stelle. 

13. Rechte und Pflichten der Vertreter 

13.1 Überblick 

Mit der Wahl zum Vertreter übernimmt das Mitglied eine besondere 

Funktion innerhalb der Genossenschaft. 

Der Vertreter ist nicht nur Teilnehmer der Vertreterversammlung, 

sondern Träger der dort ausgeübten Mitgliedsrechte. Daraus erge-

ben sich sowohl Rechte als auch Pflichten. 

Diese sind jedoch nicht in allen Punkten ausdrücklich gesetzlich ge-

regelt, sondern ergeben sich teilweise aus der Stellung des Vertre-

ters und der Funktion der Vertreterversammlung. 

13.2 Rechte der Vertreter 

Die Vertreter verfügen in der Vertreterversammlung über sämtliche 

Rechte, die zuvor den Mitgliedern in der Generalversammlung zu-

standen. 

Hierzu gehören insbesondere: 

a) Teilnahme- und Rederecht 

Vertreter haben das Recht, an der Vertreterversammlung teilzu-

nehmen und sich dort zu äußern. 
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b) Auskunftsrecht 

Sie können vom Vorstand Auskünfte verlangen, soweit dies zur Be-

urteilung der Tagesordnung erforderlich ist. 

c) Antragsrecht 

Vertreter können Anträge stellen und damit aktiv auf die Entschei-

dungsprozesse einwirken. 

d) Stimmrecht 

Sie nehmen an Abstimmungen teil und entscheiden über die we-

sentlichen Angelegenheiten der Genossenschaft. 

e) Wahlrechte 

Sie wählen insbesondere die Mitglieder des Aufsichtsrats. 

Diese Rechte machen den Vertreter zum zentralen Entscheidungs-

träger innerhalb der Genossenschaft. 

13.3 Grundsatz der eigenverantwortlichen Wahrnehmung 

Die Rechte der Vertreter sind mit einer eigenverantwortlichen 

Wahrnehmung verbunden. 

Vertreter sind gehalten: 

• sich mit den zur Entscheidung stehenden Themen auseinan-

derzusetzen 

• die bereitgestellten Informationen zu prüfen 

• eine eigene Bewertung vorzunehmen 

Sie entscheiden nicht als bloße Übermittler fremder Meinungen, 

sondern als eigenständig handelnde Personen. 
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13.4 Teilnahme an der Vertreterversammlung 

Eine zentrale Frage betrifft die Teilnahme an der Vertreterver-

sammlung. 

Rechtliche Einordnung 

Eine ausdrückliche gesetzliche Pflicht zur Teilnahme besteht in der 

Regel nicht. 

Die Teilnahme ist jedoch: 

• wesentliche Voraussetzung für die Ausübung der Vertreter-

funktion 

• faktisch notwendig, um die übertragenen Rechte wahrzu-

nehmen 

Praktische Bedeutung 

Die Funktionsfähigkeit der Vertreterversammlung hängt davon ab, 

dass eine ausreichende Zahl von Vertretern anwesend ist. 

Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass: 

• nicht alle Vertreter regelmäßig teilnehmen 

• die Teilnahmeintensität unterschiedlich ausgeprägt ist 

Rolle von Ersatzvertretern 

Ersatzvertreter sollen sicherstellen, dass die Vertreterversamm-

lung auch bei Ausfällen arbeitsfähig bleibt. 

13.5 Fehlende Sanktionen bei Nichtteilnahme 

Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die Nichtteilnahme an Vertreter-

versammlungen in der Regel keine unmittelbaren rechtlichen Kon-

sequenzen nach sich zieht. 

Es bestehen regelmäßig: 

• keine gesetzlichen Sanktionen 

• keine unmittelbaren rechtlichen Nachteile für den Vertreter 
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Die Pflicht zur Teilnahme ist daher eher: 

• funktional begründet 

• moralischer oder faktischer Natur 

Konsequenz 

Die tatsächliche Teilnahme hängt in erheblichem Maße von der per-

sönlichen Motivation und dem Engagement des Vertreters ab. 

13.6 Informationsaufnahme und -verarbeitung 

Vertreter sind darauf angewiesen, sich über die relevanten Sach-

verhalte zu informieren. 

Dies umfasst insbesondere: 

• die Auswertung von Unterlagen 

• das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge 

• die Vorbereitung auf die Versammlung 

Die Qualität der Entscheidungen hängt maßgeblich davon ab, wie 

intensiv diese Vorbereitung erfolgt. 

13.7 Informationsweitergabe an Mitglieder 

Eine ausdrückliche gesetzliche Pflicht zur Weitergabe von Informa-

tionen an die Mitglieder besteht in der Regel nicht. 

Gleichwohl wird erwartet, dass Vertreter: 

• als Ansprechpartner für Mitglieder fungieren 

• Informationen weitergeben 

• Rückfragen aufnehmen 

Praktische Ausgestaltung 

Die tatsächliche Informationsweitergabe ist häufig: 

• nicht institutionalisiert 

• abhängig vom Engagement des einzelnen Vertreters 
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Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zwischen Vertreter und 

Mitglied unterschiedlich ausgeprägt ist. 

13.8 Verantwortung gegenüber der Genossenschaft 

Vertreter tragen Verantwortung für ihre Entscheidungen. Diese 

Verantwortung ergibt sich aus: 

• ihrer Stellung als Organträger 

• ihrer Mitwirkung an Beschlüssen 

• ihrer Einflussnahme auf die Entwicklung der Genossen-

schaft 

Die Verantwortung ist jedoch in erster Linie funktional und nicht in 

gleicher Weise rechtlich konkretisiert wie bei Vorstand oder Auf-

sichtsrat. 

13.9 Spannungsfeld zwischen Anspruch und Realität 

Die Rolle des Vertreters ist von einem Spannungsfeld geprägt: 

• Einerseits besteht der Anspruch, die Interessen der Mitglie-

der wahrzunehmen 

• Andererseits fehlt eine verbindliche rechtliche Ausgestal-

tung dieser Verpflichtung 

Dies führt dazu, dass: 

• die Intensität der Wahrnehmung der Rolle stark variieren 

kann 

• die Qualität der Repräsentation nicht einheitlich ist 

13.10 Bedeutung für die Mitgliederrechte 

Die Rechte und Pflichten der Vertreter wirken sich unmittelbar auf 

die Mitgliederrechte aus. 

Da die Vertreter: 

• die Rechte der Mitglieder ausüben 

• eigenständig entscheiden 

• nicht zur Weitergabe von Informationen verpflichtet sind 
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hängt die tatsächliche Einflussmöglichkeit der Mitglieder in erheb-

lichem Maße von der Tätigkeit der Vertreter ab. 

13.11 Zwischenfazit 

Die Vertreter verfügen über umfassende Rechte, die sie in der Ver-

treterversammlung ausüben. 

Den Rechten stehen Pflichten gegenüber, die jedoch: 

• nur teilweise rechtlich konkretisiert sind 

• häufig auf funktionalen Erwartungen beruhen 

Insbesondere bestehen: 

• keine strenge Teilnahmeverpflichtung 

• keine klar geregelte Informationsweitergabepflicht 

Damit wird deutlich: 

Die Wirksamkeit der Vertreterversammlung hängt nicht nur von ih-

rer rechtlichen Ausgestaltung ab, sondern maßgeblich vom Enga-

gement der Vertreter. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Vertreter haben alle Rechte 

aber ihre Pflichten sind nur  

begrenzt verbindlich ausgestaltet. 

  



Mitglied oder Statist 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

 

14. Praxisprobleme der Vertreterversammlung 

14.1 Ausgangspunkt 

Die Vertreterversammlung ist rechtlich als funktionsfähiges und 

demokratisch legitimiertes Organ ausgestaltet. 

In der praktischen Anwendung zeigen sich jedoch verschiedene 

Herausforderungen, die sich aus ihrer Struktur ergeben. Diese be-

treffen insbesondere: 

• die Beteiligung der Vertreter 

• den Informationsfluss 

• die Verbindung zwischen Mitgliedern und Vertretern 

• die tatsächliche Ausübung der Kontrollfunktion 

Diese Aspekte sind nicht notwendigerweise systemwidrig, können 

jedoch Einfluss auf die Qualität der Willensbildung haben. 

14.2 Geringe Beteiligung der Vertreter 

Ein häufig zu beobachtendes Phänomen ist eine unterschiedlich 

ausgeprägte Teilnahme der Vertreter an den Vertreterversammlun-

gen. 

Da: 

• keine strenge Teilnahmeverpflichtung besteht 

• keine unmittelbaren Sanktionen vorgesehen sind 

hängt die Teilnahme maßgeblich vom Engagement der einzelnen 

Vertreter ab. 

Auswirkungen 

Eine geringe oder ungleichmäßige Beteiligung kann dazu führen, 

dass: 

• Entscheidungen von einer relativ kleinen Gruppe getroffen 

werden 

• die Vielfalt der Perspektiven eingeschränkt ist 

• die Repräsentation der Mitglieder nicht vollständig abgebil-

det wird 
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14.3 Informationsdefizite 

Die Vertreter sind auf die bereitgestellten Informationen angewie-

sen. 

In der Praxis können sich dabei folgende Herausforderungen erge-

ben: 

• komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge 

• begrenzte Zeit zur Vorbereitung 

• unterschiedliche Vorkenntnisse der Vertreter 

Dies kann dazu führen, dass: 

• Informationen nicht vollständig erfasst werden 

• Entscheidungen auf einer eingeschränkten Grundlage ge-

troffen werden 

14.4 Fehlende Rückkopplung zu den Mitgliedern 

Ein zentrales Merkmal der Vertreterversammlung ist die vermit-

telnde Struktur zwischen Mitglied und Entscheidung. 

In der Praxis zeigt sich häufig, dass: 

• der Austausch zwischen Vertretern und Mitgliedern be-

grenzt ist 

• keine festen Kommunikationsstrukturen bestehen 

• Rückmeldungen nur punktuell erfolgen 

Konsequenz 

Die Verbindung zwischen Mitgliedern und Vertretern kann an In-

tensität verlieren. Dadurch entsteht eine Distanz, die die unmittel-

bare Wahrnehmung von Interessen erschwert. 

14.5 Formalisierung der Entscheidungsprozesse 

Die Vertreterversammlung zeichnet sich häufig durch einen stärker 

formalisierten Ablauf aus. 
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Typische Merkmale sind: 

• strukturierte Tagesordnungen 

• vorbereitete Beschlussvorschläge 

• begrenzte Redezeiten 

Diese Formalisierung trägt zur Effizienz bei, kann jedoch gleichzei-

tig dazu führen, dass: 

• Diskussionen weniger intensiv geführt werden 

• spontane Beiträge seltener sind 

• Entscheidungsprozesse stärker vorgeprägt erscheinen 

14.6 Reduzierte Vielfalt der Diskussion 

Durch die begrenzte Zahl von Teilnehmern reduziert sich naturge-

mäß die Zahl der möglichen Wortmeldungen. 

Im Vergleich zur Generalversammlung kann dies dazu führen, 

dass: 

• weniger unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden 

• Diskussionen kompakter, aber auch weniger breit angelegt 

sind 

Die Vielfalt der Meinungen ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil 

der genossenschaftlichen Willensbildung. 

14.7 Abhängigkeit von einzelnen Akteuren 

In kleineren Versammlungen kann einzelnen Teilnehmern eine grö-

ßere Bedeutung zukommen. 

Dies betrifft insbesondere: 

• Vertreter mit hoher Fachkenntnis 

• besonders aktive Teilnehmer 

• Personen mit Erfahrung in der Versammlungsführung 
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Diese Entwicklung ist nicht ungewöhnlich, kann jedoch dazu füh-

ren, dass die Willensbildung stärker durch einzelne Akteure geprägt 

wird. 

14.8 Wahrnehmung der Kontrollfunktion 

Die Vertreterversammlung übernimmt formal die gleiche Kontroll-

funktion wie die Generalversammlung. 

In der Praxis kann sich jedoch zeigen, dass: 

• die Intensität der Kontrolle variiert 

• kritische Nachfragen unterschiedlich stark ausgeprägt sind 

• die Auseinandersetzung mit komplexen Themen begrenzt 

bleibt 

Diese Unterschiede können aus den bereits genannten Faktoren 

resultieren. 

14.9 Distanz als strukturelles Merkmal 

Ein zentrales Merkmal der Vertreterversammlung ist die Distanz 

zwischen Mitglied und Entscheidung. 

Diese Distanz zeigt sich in mehreren Dimensionen: 

• organisatorisch (keine unmittelbare Teilnahme) 

• kommunikativ (mittelbarer Informationsfluss) 

• funktional (Delegation der Rechte) 

Diese Distanz ist systemimmanent und stellt keinen Einzelfall dar, 

sondern eine strukturelle Eigenschaft. 
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14.10 Zusammenwirken der Faktoren 

Die genannten Aspekte wirken nicht isoliert, sondern im Zusam-

menspiel. 

So kann beispielsweise: 

• eine geringe Beteiligung 

• kombiniert mit begrenzter Information 

• und fehlender Rückkopplung 

die Qualität der Willensbildung beeinflussen. 

Die Vertreterversammlung bleibt dabei formal funktionsfähig, ihre 

tatsächliche Wirkung kann jedoch von diesen Faktoren geprägt 

sein. 

14.11 Einordnung der Praxisprobleme 

Die dargestellten Praxisprobleme sind nicht zwingend Ausdruck von 

Fehlentwicklungen. 

Sie können sich vielmehr aus: 

• der Größe der Organisation 

• der gewählten Struktur 

• den praktischen Rahmenbedingungen 

ergeben. 

Gleichwohl ist ihre Betrachtung notwendig, um die tatsächliche 

Funktionsweise der Vertreterversammlung zu verstehen. 

14.12 Zwischenfazit 

Die Vertreterversammlung ist ein rechtlich vorgesehenes und 

grundsätzlich funktionsfähiges Organ. 

In der praktischen Anwendung zeigen sich jedoch strukturelle Her-

ausforderungen, die sich aus ihrer Ausgestaltung ergeben. 
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Diese betreffen insbesondere: 

• die Beteiligung 

• die Informationsverarbeitung 

• die Kommunikation 

• die Kontrolle 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Vertreterversammlung funktioniert, 

aber nicht in jeder Hinsicht wie die Generalversammlung. 

14.13 Beispiel: Repräsentation und tatsächliche Entschei-

dungsbasis 

Die strukturellen Besonderheiten der Vertreterversammlung lassen 

sich anhand eines vereinfachten Beispiels verdeutlichen: 

In einer Genossenschaftsbank soll über eine Verschmelzung auf 

eine andere Genossenschaftsbank entschieden werden. 

Die übertragende Genossenschaft hat 14.400 Mitglieder. 

Gemäß der Satzung entfällt auf jeweils 120 Mitglieder ein Vertreter, 

sodass insgesamt 120 Vertreter gewählt sind. 

An der Vertreterversammlung, in der über die Verschmelzung ab-

gestimmt wird, nehmen 84 Vertreter teil. 

Das Abstimmungsergebnis lautet: 

• 72 Stimmen für die Verschmelzung 

• 12 Stimmen gegen die Verschmelzung 

Dies entspricht einer Zustimmung von 84,71 % der abgegebenen 

Stimmen. 

Die Verschmelzung ist damit beschlossen. 
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Einordnung 

Betrachtet man dieses Ergebnis aus der Perspektive der Mitglieder, 

ergibt sich folgendes Bild: 

• 72 Vertreter haben für die Verschmelzung gestimmt 

Bezogen auf die Gesamtzahl von 14.400 Mitgliedern entspricht dies 

einem Anteil von lediglich 0,5 %. 

Bedeutung 

Damit haben rechnerisch 0,5 % der Mitglieder darüber entschie-

den, dass: 

• die Genossenschaft ihre rechtliche Selbstständigkeit aufgibt 

• ihr Vermögen übertragen wird 

• die Mitgliedschaft in eine andere Genossenschaft übergeht 

Dieses Ergebnis ist rechtlich zulässig, da die Entscheidung durch 

das zuständige Organ – die Vertreterversammlung – getroffen 

wurde. 

Gleichwohl verdeutlicht das Beispiel die strukturelle Wirkung der 

Vertreterversammlung: 

Die formale Legitimation durch die Vertreter steht einer sehr be-

grenzten unmittelbaren Entscheidungsbasis gegenüber. 

Schlussbetrachtung 

Das Beispiel zeigt, dass zwischen: 

• der rechtlichen Entscheidungsstruktur 

• und der tatsächlichen Beteiligung der Mitglieder 

eine erhebliche Differenz bestehen kann. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Entscheidung ist rechtlich wirksam, die Frage nach ih-

rer demokratischen Tiefe bleibt davon unberührt. 
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15. Auswirkungen auf die Governance der Genos-

senschaft 

15.1 Begriff und Bedeutung der Governance 

Der Begriff der Governance beschreibt die Art und Weise, wie eine 

Organisation gesteuert, überwacht und kontrolliert wird. 

In der Genossenschaft umfasst dies insbesondere: 

• die Leitung durch den Vorstand 

• die Überwachung durch den Aufsichtsrat 

• die Kontrolle durch die Mitglieder bzw. Vertreter 

Die Governance-Struktur bestimmt somit, wie Entscheidungen ent-

stehen, wie sie legitimiert werden und wie die Einhaltung des För-

derauftrags sichergestellt wird. 

15.2 Ausgangspunkt: Dreigliedriges System 

Die genossenschaftliche Ordnung basiert auf einem dreigliedrigen 

System: 

• Vorstand – Leitung der Genossenschaft (§ 27 GenG) 

• Aufsichtsrat – Überwachung des Vorstands 

• Generalversammlung – Kontrolle und grundlegende Ent-

scheidungen 

Dieses System ist auf ein Gleichgewicht angelegt: 

• Der Vorstand handelt eigenverantwortlich 

• der Aufsichtsrat überwacht kontinuierlich 

• die Mitglieder kontrollieren unmittelbar und entscheiden 

grundlegend 

Die Generalversammlung nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da 

sie die einzige Instanz ist, die unmittelbar von den Mitgliedern ge-

tragen wird. 
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15.3 Veränderung durch die Vertreterversammlung 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich dieses 

Gefüge. 

Die Generalversammlung wird ersetzt durch ein Gremium, das 

nicht aus allen Mitgliedern, sondern aus gewählten Vertretern be-

steht. 

Dies führt zu mehreren strukturellen Veränderungen: 

• Die unmittelbare Kontrolle durch die Mitglieder entfällt 

• die Kontrollfunktion wird auf Vertreter übertragen 

• die Interaktion zwischen Mitglied und Vorstand wird indirek-

ter 

Die Governance-Struktur bleibt formal bestehen, verändert jedoch 

ihre praktische Ausprägung. 

15.4 Verschiebung der Einflussmöglichkeiten 

Ein wesentlicher Effekt betrifft die Verteilung der Einflussmöglich-

keiten innerhalb der Genossenschaft. 

In der Generalversammlung: 

• viele Mitglieder mit unmittelbarem Mitwirkungsrecht 

• breite Streuung von Einfluss 

• offene und vielfältige Diskussion 

In der Vertreterversammlung: 

• begrenzte Zahl von Entscheidungsträgern 

• Konzentration von Einfluss auf Vertreter 

• strukturiertere, aber engere Willensbildung 

Diese Veränderung führt zu einer Verdichtung der Entscheidungs-

prozesse. 
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15.5 Auswirkungen auf die Kontrollintensität 

Die Kontrollfunktion der Mitglieder wird durch die Vertreterver-

sammlung mittelbar ausgeübt. 

Dies hat mehrere Konsequenzen: 

• Kontrolle erfolgt nicht mehr durch alle Mitglieder 

• kritische Fragen sind von der Initiative der Vertreter abhän-

gig 

• spontane Einflussnahmen entfallen 

Die Intensität der Kontrolle kann dadurch variieren. 

Sie hängt stärker ab von: 

• Engagement der Vertreter 

• Informationsstand 

• Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung 

15.6 Rolle des Vorstands im veränderten System 

Die Leitungsfunktion des Vorstands bleibt unverändert bestehen. 

Gleichzeitig verändert sich das Umfeld, in dem diese Leitung er-

folgt. 

Durch die Vertreterversammlung kann sich ergeben: 

• eine stärker strukturierte Interaktion mit der Versammlung 

• eine geringere Zahl unmittelbarer Ansprechpartner 

• eine planbarere Versammlungssituation 

Dies kann Auswirkungen auf die Dynamik zwischen Vorstand und 

Kontrollorgan haben. 
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15.7 Rolle des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat behält seine Überwachungsfunktion. 

Seine Bedeutung kann im System der Vertreterversammlung zu-

sätzlich an Gewicht gewinnen, da: 

• die unmittelbare Kontrolle durch die Mitglieder reduziert ist 

• die kontinuierliche Überwachung an Bedeutung gewinnt 

Der Aufsichtsrat wird damit zu einem noch wichtigeren Bindeglied 

innerhalb der Governance-Struktur. 

15.8 Veränderung der Kommunikationsstrukturen 

Ein wesentlicher Aspekt der Governance betrifft die Kommunika-

tion. 

In der Generalversammlung: 

• direkte Kommunikation zwischen Mitglied und Vorstand 

• unmittelbare Rückfragen und Diskussionen 

In der Vertreterversammlung: 

• Kommunikation über mehrere Ebenen 

• Vertreter als Vermittler 

• potenziell verzögerte oder gefilterte Informationsweiter-

gabe 

Die Kommunikationsstruktur wird damit komplexer. 

15.9 Auswirkungen auf die Legitimation von Entscheidun-

gen 

Die Legitimation von Entscheidungen beruht in der Genossenschaft 

auf der Beteiligung der Mitglieder. 

Mit der Vertreterversammlung erfolgt diese Legitimation: 

• formal durch Wahl der Vertreter 

• tatsächlich durch Entscheidungen der Vertreter 

Dies führt zu einer zweistufigen Legitimation: 
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1. Wahl der Vertreter durch die Mitglieder 

2. Entscheidung durch die Vertreter 

Die Qualität dieser Legitimation hängt davon ab, wie eng die Ver-

bindung zwischen Mitgliedern und Vertretern ausgestaltet ist. 

15.10 Zusammenführung der Effekte 

Die einzelnen Veränderungen wirken im Zusammenspiel: 

• Delegation der Rechte 

• Verdichtung der Entscheidungsprozesse 

• Veränderung der Kontrollstruktur 

• Anpassung der Kommunikationswege 

Diese Faktoren führen zu einer Verschiebung innerhalb der Gover-

nance-Struktur. 

Die Genossenschaft bleibt formal eine Mitgliederorganisation, ihre 

Steuerung erfolgt jedoch stärker über ein repräsentatives System. 

15.11 Einordnung der Entwicklung 

Die beschriebenen Veränderungen sind nicht zwangsläufig als ne-

gativ zu bewerten. 

Sie können: 

• die Handlungsfähigkeit großer Genossenschaften sichern 

• Entscheidungsprozesse effizienter gestalten 

• organisatorische Abläufe vereinfachen 

Gleichzeitig verändern sie jedoch die Art und Weise, wie Mitglieder 

Einfluss nehmen und Kontrolle ausüben. 

15.12 Zwischenfazit 

Die Einführung der Vertreterversammlung führt zu einer struktu-

rellen Anpassung der Governance der Genossenschaft. 
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Diese ist gekennzeichnet durch: 

• mittelbare statt unmittelbare Mitwirkung 

• Konzentration von Entscheidungsbefugnissen 

• veränderte Kontrollmechanismen 

• komplexere Kommunikationsstrukturen 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Genossenschaft bleibt demokratisch organisiert 

aber ihre Steuerung wird stärker repräsentativ geprägt. 

16. Die Perspektive des Vorstands 

16.1 Ausgangspunkt 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft eigenverantwortlich (§ 27 

GenG). Seine Aufgabe besteht darin, die Genossenschaft im Sinne 

ihres Förderauftrags wirtschaftlich erfolgreich zu führen. 

Dabei ist er zugleich der Kontrolle durch die Mitglieder beziehungs-

weise die Vertreterversammlung unterworfen. 

Die Ausgestaltung dieser Kontrolle beeinflusst das Umfeld, in dem 

der Vorstand seine Tätigkeit ausübt. Vor diesem Hintergrund stellt 

sich die Frage, wie sich die Einführung der Vertreterversammlung 

aus Sicht des Vorstands darstellt. 

16.2 Strukturierte und planbare Abläufe 

Die Vertreterversammlung zeichnet sich durch eine begrenzte Teil-

nehmerzahl und klar strukturierte Abläufe aus. 

Für den Vorstand bedeutet dies: 

• überschaubare Versammlungssituation 

• planbarer Ablauf 

• geringere organisatorische Komplexität 
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Im Vergleich zu einer großen Generalversammlung mit zahlreichen 

Teilnehmern kann dies zu einer erhöhten Planungssicherheit füh-

ren. 

16.3 Reduzierung spontaner Einflussnahmen 

In der Generalversammlung besteht die Möglichkeit, dass Mitglie-

der spontan Fragen stellen, neue Aspekte einbringen oder Diskus-

sionen in unerwartete Richtungen lenken. 

In der Vertreterversammlung ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt 

und die Abläufe stärker strukturiert. 

Dies kann dazu führen, dass: 

• Diskussionen konzentrierter verlaufen 

• spontane Wortmeldungen seltener auftreten 

• Beiträge stärker im Rahmen der vorgesehenen Struktur er-

folgen 

Für den Vorstand bedeutet dies eine stärker kalkulierbare Diskus-

sionssituation. 

16.4 Fokussierte Kommunikation 

Die Kommunikation in der Vertreterversammlung erfolgt mit einer 

überschaubaren Zahl von Vertretern. 

Dies kann folgende Effekte haben: 

• direktere Ansprache der Teilnehmer 

• klarere Struktur der Diskussion 

• geringere Streuung der Themen 

Die Kommunikation wird dadurch fokussierter, was die Verständi-

gung erleichtern kann. 

16.5 Informationsvermittlung in komprimierter Form 

Die Vertreterversammlung ermöglicht es, komplexe Sachverhalte 

in einem begrenzten Kreis darzustellen. 
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Für den Vorstand bedeutet dies: 

• zielgerichtete Präsentation von Informationen 

• Anpassung der Darstellung an ein kleineres Publikum 

• Möglichkeit zur vertieften Erläuterung einzelner Punkte 

Gleichzeitig hängt die Weitergabe dieser Informationen an die Mit-

glieder von den Vertretern ab. 

16.6 Geringere Anzahl direkter Ansprechpartner 

In der Generalversammlung steht der Vorstand einer großen Zahl 

von Mitgliedern gegenüber. 

In der Vertreterversammlung reduziert sich diese Zahl erheblich. 

Dies führt zu: 

• einer geringeren Zahl direkter Rückfragen 

• einer überschaubaren Kommunikationssituation 

• einer Konzentration auf die Vertreter als Ansprechpartner 

Für den Vorstand entsteht dadurch eine klar strukturierte Interak-

tionssituation. 

16.7 Veränderung der Diskussionsdynamik 

Die Diskussionsdynamik unterscheidet sich zwischen Generalver-

sammlung und Vertreterversammlung. 

Während in der Generalversammlung: 

• eine Vielzahl unterschiedlicher Stimmen aufeinandertreffen 

• Diskussionen breiter und teilweise unvorhersehbar verlau-

fen 

zeigt sich in der Vertreterversammlung häufig: 

• eine kompaktere Diskussion 

• ein stärker strukturierter Austausch 

• eine geringere Anzahl paralleler Themen 
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Diese Veränderung kann zu einer effizienteren, aber auch enger 

geführten Diskussion führen. 

16.8 Verhältnis zur Kontrollfunktion 

Die Kontrollfunktion bleibt auch in der Vertreterversammlung be-

stehen. 

Ihre Ausübung erfolgt jedoch: 

• durch eine begrenzte Zahl von Vertretern 

• auf Grundlage der dort vorhandenen Informationen 

• innerhalb eines strukturierten Ablaufs 

Für den Vorstand bedeutet dies, dass die Kontrolle weiterhin gege-

ben ist, sich aber in ihrer Ausgestaltung verändert. 

16.9 Wechselwirkung zwischen Struktur und Wahrnehmung 

Die Wahrnehmung der Vertreterversammlung aus Sicht des Vor-

stands wird maßgeblich durch ihre Struktur geprägt. 

Diese kann: 

• die Vorbereitung erleichtern 

• die Durchführung überschaubarer machen 

• die Interaktion planbarer gestalten 

Dies sind strukturelle Eigenschaften, die unabhängig von einzelnen 

Personen bestehen. 

16.10 Einordnung 

Die Vertreterversammlung ist kein Instrument zur Einschränkung 

der Kontrolle, sondern eine organisatorische Form der Willensbil-

dung. 

Gleichwohl führt ihre Struktur zu Veränderungen, die sich auch auf 

die Perspektive des Vorstands auswirken. 
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Diese Veränderungen betreffen insbesondere: 

• die Planbarkeit 

• die Kommunikationsstruktur 

• die Dynamik der Diskussion 

16.11 Zwischenfazit 

Aus Sicht des Vorstands bietet die Vertreterversammlung eine 

strukturierte und planbare Form der Interaktion mit dem obersten 

Organ der Genossenschaft. 

Sie ermöglicht: 

• konzentrierte Kommunikation 

• überschaubare Abläufe 

• eine reduzierte Komplexität der Versammlungssituation 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Vertreterversammlung  

verändert nicht die Verantwortung des Vorstands,  

aber sie verändert das Umfeld,  

in dem diese Verantwortung wahrgenommen wird. 

17. Die Rolle der Prüfungsverbände 

17.1 Gesetzliche Grundlage und Funktion 

Genossenschaften unterliegen einer besonderen Form der Prüfung. 

Nach den §§ 53 ff. GenG sind sie verpflichtet, Mitglied eines genos-

senschaftlichen Prüfungsverbandes zu sein. 

Diese Prüfungsverbände übernehmen insbesondere: 

• die regelmäßige Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

• die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung 

• die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und satzungs-

mäßiger Vorgaben 
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Die Prüfung dient dem Schutz der Mitglieder und der Gläubiger. 

17.2 Das Prüfungsmonopol 

Ein wesentliches Merkmal des Systems ist das sogenannte Prü-

fungsmonopol. 

Genossenschaften können ihre gesetzlich vorgeschriebenen Prü-

fungen grundsätzlich nur durch die genossenschaftlichen Prüfungs-

verbände durchführen lassen. 

Dieses Monopol wurde historisch damit begründet, dass: 

• eine spezialisierte Prüfung erforderlich ist 

• die Besonderheiten der Genossenschaft berücksichtigt wer-

den müssen 

• ein besonderer Schutz der Mitglieder gewährleistet werden 

soll 

Die Prüfungsverbände nehmen damit eine zentrale Stellung im 

System der Genossenschaften ein. 

17.3 Aufgaben im Kontext der Mitgliederinteressen 

Die Prüfungsverbände haben die Aufgabe, auch die Einhaltung des 

Förderauftrags zu berücksichtigen. 

Dies umfasst insbesondere: 

• die Beurteilung, ob die Genossenschaft im Interesse ihrer 

Mitglieder tätig ist 

• die Prüfung der wirtschaftlichen Entwicklung im Hinblick auf 

den Förderzweck 

• die Bewertung wesentlicher Entscheidungen 

Damit nehmen die Prüfungsverbände eine Rolle ein, die über eine 

reine Zahlenprüfung hinausgeht. 
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17.4 Stellung im System der Kontrolle 

Die Kontrolle innerhalb der Genossenschaft erfolgt auf mehreren 

Ebenen: 

• Aufsichtsrat 

• Mitglieder bzw. Vertreterversammlung 

• Prüfungsverband 

Der Prüfungsverband ist dabei ein externes, aber systemintern ein-

gebundenes Kontrollorgan. Er ergänzt die interne Kontrolle durch: 

• fachliche Expertise 

• regelmäßige Prüfungen 

• strukturierte Berichterstattung 

17.5 Verhältnis zur Vertreterversammlung 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich die 

Rolle der Mitglieder in der Kontrolle. 

Die unmittelbare Kontrolle durch alle Mitglieder entfällt. Die Vertre-

ter übernehmen diese Funktion. 

In diesem Zusammenhang gewinnt die Rolle des Prüfungsverban-

des zusätzlich an Bedeutung: 

• als fachlicher Informationslieferant 

• als Prüfinstanz 

• als strukturierendes Element der Kontrolle 

Die Vertreter sind bei ihrer Entscheidungsfindung häufig auf die Er-

gebnisse und Einschätzungen der Prüfungsverbände angewiesen. 

17.6 Informationsfunktion der Prüfungsberichte 

Die Prüfungsberichte enthalten wesentliche Informationen über: 

• die wirtschaftliche Lage 

• Risiken und Entwicklungen 

• die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
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Diese Berichte sind ein wichtiges Instrument zur Information der 

Vertreter. 

Bedeutung in der Praxis 

Die praktische Wirkung dieser Berichte hängt davon ab: 

• wie verständlich sie aufbereitet sind 

• in welchem Umfang sie kommuniziert werden 

• wie intensiv sie in der Vertreterversammlung behandelt 

werden 

17.7 Systemische Einbindung 

Die Prüfungsverbände sind Teil des genossenschaftlichen Systems. 

Sie stehen in einem engen Verhältnis zu: 

• den geprüften Genossenschaften 

• den Organen der Genossenschaft 

• der genossenschaftlichen Organisation insgesamt 

Diese Einbindung ermöglicht: 

• spezifisches Fachwissen 

• kontinuierliche Begleitung 

• einheitliche Prüfungsstandards 

Gleichzeitig führt sie dazu, dass die Prüfung innerhalb eines Sys-

tems erfolgt, das auf Zusammenarbeit angelegt ist. 

17.8 Verhältnis zur staatlichen Aufsicht 

Neben den Prüfungsverbänden besteht eine staatliche Aufsicht 

über Genossenschaften. 

Diese ist jedoch: 

• nicht kontinuierlich im operativen Geschäft tätig 

• stärker auf übergeordnete Aspekte ausgerichtet 

Die laufende Prüfung und Begleitung erfolgt primär durch die Prü-

fungsverbände. 
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17.9 Bedeutung für die Governance 

Die Prüfungsverbände sind ein zentraler Bestandteil der Gover-

nance-Struktur. 

Sie tragen dazu bei: 

• Transparenz herzustellen 

• Risiken aufzuzeigen 

• die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu sichern 

Ihre Stellung ergänzt die Kontrolle durch die Organe der Genos-

senschaft. 

17.10 Wechselwirkung mit der Vertreterstruktur 

In Verbindung mit der Vertreterversammlung ergibt sich eine be-

sondere Struktur: 

• Vertreter übernehmen die formale Kontrolle 

• Prüfungsverbände liefern wesentliche fachliche Grundlagen 

Die Qualität der Kontrolle hängt damit auch von der Wechselwir-

kung dieser beiden Elemente ab. 

17.11 Einordnung 

Die Prüfungsverbände erfüllen eine wichtige Funktion im System 

der Genossenschaften. 

Sie gewährleisten: 

• fachliche Prüfung 

• kontinuierliche Begleitung 

• strukturierte Kontrolle 

Gleichzeitig zeigt sich, dass ihre Rolle im Zusammenspiel mit der 

Vertreterversammlung eine besondere Bedeutung erhält. 
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17.12 Zwischenfazit 

Die Prüfungsverbände sind ein zentrales Element der genossen-

schaftlichen Ordnung. 

Sie ergänzen die Kontrolle durch: 

• Fachwissen 

• systematische Prüfung 

• strukturierte Berichterstattung 

In Verbindung mit der Vertreterversammlung tragen sie wesentlich 

zur Funktionsfähigkeit des Systems bei. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Kontrolle der Genossenschaft  

erfolgt nicht nur durch ihre Mitglieder, 

sondern in erheblichem Maße auch durch ihre Prüfungs-

struktur. 

18. Die Wahl der Vertreter – rechtlicher Rahmen 

18.1 Bedeutung der Vertreterwahl 

Die Wahl der Vertreter ist das zentrale Instrument, durch das die 

Mitglieder Einfluss auf die Zusammensetzung der Vertreterver-

sammlung nehmen. 

Da die Vertreter die Mitgliedsrechte ausüben, kommt der Wahl eine 

besondere Bedeutung zu: 

• Sie bestimmt, wer Entscheidungen trifft 

• Sie prägt die Zusammensetzung des obersten Organs 

• Sie bildet die Grundlage der demokratischen Legitimation 

Die Vertreterwahl ist damit der zentrale Anknüpfungspunkt für die 

Mitwirkung der Mitglieder im System der Vertreterversammlung. 
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18.2 Gesetzliche Grundlagen 

Die Vertreterwahl ist im Genossenschaftsgesetz angelegt, insbe-

sondere in § 43a GenG. 

Die konkrete Ausgestaltung erfolgt jedoch überwiegend durch die 

Satzung der jeweiligen Genossenschaft. 

Die Satzung regelt insbesondere: 

• die Zahl der Vertreter 

• die Bildung von Wahlbezirken 

• das Wahlverfahren 

• die Amtszeit der Vertreter 

Damit besteht ein rechtlicher Rahmen, der durch satzungsmäßige 

Regelungen konkretisiert wird. 

18.3 Wahlgrundsätze 

Die Wahl der Vertreter hat sich an grundlegenden demokratischen 

Prinzipien zu orientieren. 

Hierzu gehören insbesondere: 

• Gleichheit der Wahl 

• Freiheit der Wahl 

• Geheimheit der Wahl 

• Unmittelbarkeit der Wahl 

Diese Grundsätze gewährleisten, dass die Wahl den Anforderungen 

an eine demokratische Legitimation entspricht. 

18.4 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder der Genossen-

schaft. 

Wählbar sind in der Regel ebenfalls die Mitglieder, sofern die Sat-

zung keine besonderen Voraussetzungen vorsieht. 
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Mögliche Voraussetzungen können sein: 

• Mindestdauer der Mitgliedschaft 

• bestimmte persönliche oder fachliche Eignung 

Die genaue Ausgestaltung richtet sich nach der Satzung. 

18.5 Aufstellung von Kandidaten 

Die Aufstellung der Kandidaten erfolgt nach den in der Satzung 

festgelegten Verfahren. 

Typische Modelle sind: 

• Einzelkandidaturen 

• Listenwahlverfahren 

• Vorschlagsrechte bestimmter Gruppen oder Gremien 

Die Satzung kann auch Regelungen dazu enthalten: 

• wie Kandidaten vorgeschlagen werden 

• welche Fristen einzuhalten sind 

• welche formalen Anforderungen bestehen 

Diese Regelungen bestimmen maßgeblich, wie die Wahl vorbereitet 

wird. 

18.6 Wahlverfahren 

Das Wahlverfahren kann unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Mögliche Formen sind: 

• Listenwahl (Verhältniswahl): Dies ist die häufigste Form 

bei Genossenschaftsbanken. Dabei wird über eine kom-

plette Liste von Kandidaten abgestimmt. 

• Mehrheitswahl: Hier werden einzelne Personen direkt ge-

wählt, was jedoch bei sehr vielen Mitgliedern organisato-

risch aufwendiger ist. 
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Die Wahl kann erfolgen: 

• als Präsenzwahl 

• als Briefwahl 

• als elektronische Wahl (sofern vorgesehen) 

Das Verfahren muss sicherstellen, dass die Wahlgrundsätze einge-

halten werden. 

18.7 Durchführung der Wahl 

Die Durchführung der Wahl umfasst mehrere Schritte: 

• Bekanntmachung der Wahl 

• Aufstellung der Kandidaten 

• Durchführung der Stimmabgabe 

• Auszählung der Stimmen 

• Feststellung des Ergebnisses 

Die ordnungsgemäße Durchführung ist Voraussetzung für die Wirk-

samkeit der Wahl. 

18.8 Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses 

Nach Abschluss der Wahl werden die gewählten Vertreter festge-

stellt. 

Das Ergebnis wird den Mitgliedern bekanntgegeben. 

In der Regel werden: 

• die gewählten Vertreter 

• gegebenenfalls Ersatzvertreter 

benannt. 

Mit der Feststellung des Ergebnisses beginnt die Amtszeit der Ver-

treter. 
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18.9 Rechtsschutz 

Die Vertreterwahl unterliegt rechtlicher Kontrolle. 

Mitglieder haben grundsätzlich die Möglichkeit: 

• die Wahl anzufechten 

• Verstöße gegen gesetzliche oder satzungsmäßige Vorgaben 

geltend zu machen 

Dies dient der Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung der 

Wahl. 

18.10 Bedeutung für die demokratische Legitimation 

Die Vertreterversammlung erhält ihre Legitimation aus der Wahl 

der Vertreter. 

Die Qualität dieser Legitimation hängt maßgeblich davon ab: 

• wie offen und transparent das Wahlverfahren ausgestaltet 

ist 

• wie hoch die Beteiligung der Mitglieder ist 

• wie vielfältig die Kandidatenstruktur ist 

Die Wahl ist damit der entscheidende Punkt, an dem sich die Mit-

gliedermitwirkung konkretisiert. 

18.11 Zwischenfazit 

Der rechtliche Rahmen der Vertreterwahl gewährleistet eine demo-

kratische Legitimation der Vertreterversammlung. 

Er stellt sicher: 

• Beteiligungsmöglichkeiten für alle Mitglieder 

• klare Verfahren 

• rechtliche Kontrolle der Wahl 

Die praktische Wirkung dieser Regelungen hängt jedoch davon ab, 

wie sie umgesetzt und genutzt werden. 
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Oder zugespitzt formuliert: 

Die Wahl entscheidet, wer spricht – 

aber nicht zwingend, wie stark die Mitglieder tatsächlich 

gehört werden. 

 

19 Die Wahl der Vertreter – praktische Umsetzung 

19.1 Ausgangspunkt 

Der rechtliche Rahmen der Vertreterwahl stellt sicher, dass alle Mit-

glieder grundsätzlich die Möglichkeit haben, an der Wahl teilzuneh-

men und selbst als Kandidaten anzutreten. 

In der praktischen Umsetzung zeigt sich jedoch, dass die tatsäch-

liche Wahrnehmung dieser Möglichkeiten von verschiedenen Fak-

toren abhängt. 

Diese betreffen insbesondere: 

• die Beteiligung der Mitglieder 

• die Bekanntheit der Kandidaten 

• die Organisation der Wahl 

• die bestehenden Strukturen innerhalb der Genossenschaft 

19.2 Wahlbeteiligung 

Ein wesentlicher Aspekt ist die Wahlbeteiligung. 

In der Praxis ist häufig zu beobachten, dass: 

• nur ein Teil der Mitglieder an der Wahl teilnimmt 

• viele Mitglieder von der Wahl nur eingeschränkt Kenntnis 

nehmen 

• die Beteiligung stark variieren kann 
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Ursachen 

Mögliche Gründe hierfür sind: 

• begrenzte Information über die Bedeutung der Wahl 

• fehlende persönliche Bindung an Kandidaten 

• geringer wahrgenommener Einfluss auf das Ergebnis 

Auswirkungen 

Eine geringe Wahlbeteiligung kann dazu führen, dass: 

• die Zusammensetzung der Vertreterversammlung von ei-

nem kleineren Teil der Mitglieder bestimmt wird 

• die demokratische Legitimation formal besteht, aber fak-

tisch auf einer begrenzten Beteiligung beruht 

19.3 Bekanntheit der Kandidaten 

Für die Wahlentscheidung ist es wesentlich, dass die Mitglieder die 

Kandidaten kennen. 

In der Praxis zeigt sich jedoch häufig: 

• begrenzte Informationen über die Kandidaten 

• fehlende persönliche Bekanntheit 

• geringe Möglichkeit zur inhaltlichen Einordnung 

Konsequenz 

Die Wahlentscheidung erfolgt häufig auf Grundlage: 

• kurzer Kandidatenvorstellungen 

• allgemeiner Eindrücke 

• vorhandener Bekanntheit 

Dies kann dazu führen, dass die Auswahlmöglichkeiten nicht voll-

ständig ausgeschöpft werden. 

19.4 Rolle bestehender Netzwerke 

In vielen Genossenschaften bestehen gewachsene Strukturen und 

Netzwerke. 
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Diese können sich ergeben aus: 

• regionaler Verbundenheit 

• ehrenamtlichem Engagement 

• bisherigen Funktionen innerhalb der Genossenschaft 

Bedeutung für die Wahl 

Kandidaten, die in solchen Strukturen verankert sind, verfügen 

häufig über: 

• höhere Bekanntheit 

• größere Sichtbarkeit 

• bestehende Kontakte zu Mitgliedern 

Dies kann ihre Wahlchancen erhöhen. 

19.5 Organisation der Wahl 

Die organisatorische Gestaltung der Wahl hat erheblichen Einfluss 

auf die praktische Umsetzung. 

Wesentliche Aspekte sind: 

• Form und Umfang der Information der Mitglieder 

• Gestaltung der Wahlunterlagen 

• Transparenz des Wahlverfahrens 

Einfluss auf die Wahrnehmung 

Die Art der Organisation kann beeinflussen: 

• wie intensiv sich Mitglieder mit der Wahl befassen 

• wie verständlich das Verfahren ist 

• wie zugänglich die Teilnahme erscheint 

19.6 Kandidatenaufstellung in der Praxis 

Die Aufstellung von Kandidaten ist rechtlich offen gestaltet. 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass: 
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• Kandidaten häufig aus bestehenden Strukturen hervorge-

hen 

• die Initiative zur Kandidatur unterschiedlich ausgeprägt ist 

• nicht alle Mitglieder gleichermaßen aktiv an der Kandidaten-

aufstellung teilnehmen 

Konsequenz 

Die Zusammensetzung der Kandidaten kann dadurch geprägt sein 

von: 

• vorhandener Einbindung in die Genossenschaft 

• persönlicher Initiative 

• bestehender Bekanntheit 

19.7 Herausforderungen für neue Kandidaturen 

Für Mitglieder, die erstmals kandidieren möchten, können sich 

praktische Herausforderungen ergeben: 

• organisatorischer Aufwand 

• begrenzte Reichweite zur Vorstellung der eigenen Person 

• fehlende Bekanntheit 

Diese Faktoren können Einfluss darauf haben, wie leicht neue Kan-

didaturen entstehen. 

19.8 Informationsasymmetrien im Wahlprozess 

Auch im Wahlprozess können Informationsunterschiede bestehen: 

• zwischen Kandidaten und Mitgliedern 

• zwischen verschiedenen Kandidaten 

• zwischen Mitgliedern untereinander 

Diese Unterschiede können die Entscheidungsgrundlage beeinflus-

sen. 
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19.9 Einfluss der Wahlstruktur auf das Ergebnis 

Die Struktur der Wahl – etwa die Einteilung in Wahlbezirke oder die 

Anzahl der zu wählenden Vertreter – kann Auswirkungen auf das 

Wahlergebnis haben. 

Sie beeinflusst: 

• die Größe des jeweiligen Wählerkreises 

• die Sichtbarkeit der Kandidaten 

• die Vergleichbarkeit der Wahlentscheidungen 

19.10 Zusammenspiel der Faktoren 

Die genannten Aspekte wirken in der Praxis zusammen: 

• Wahlbeteiligung 

• Bekanntheit 

• Netzwerke 

• organisatorische Gestaltung 

Dieses Zusammenspiel prägt die tatsächliche Zusammensetzung 

der Vertreterversammlung. 

Dabei handelt es sich nicht um isolierte Effekte, sondern um struk-

turelle Rahmenbedingungen. 

19.11 Einordnung 

Die praktische Umsetzung der Vertreterwahl zeigt, dass zwischen: 

• den formalen Beteiligungsmöglichkeiten 

• und der tatsächlichen Wahrnehmung dieser Möglichkeiten 

Unterschiede bestehen können. 

Diese Unterschiede sind nicht zwingend Ausdruck von Fehlentwick-

lungen, sondern können sich aus den Rahmenbedingungen großer 

Organisationen ergeben. 

Gleichwohl haben sie Einfluss auf die Zusammensetzung des obers-

ten Organs der Genossenschaft. 
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19.12 Zwischenfazit 

Die Vertreterwahl ist formal ein demokratisches Verfahren mit of-

fenen Beteiligungsmöglichkeiten. 

In der praktischen Umsetzung wird sie jedoch durch verschiedene 

Faktoren geprägt, die Einfluss auf das Ergebnis haben. 

Diese betreffen insbesondere: 

• die Beteiligung der Mitglieder 

• die Sichtbarkeit der Kandidaten 

• die bestehenden Strukturen 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Wahl ist offen für alle, aber nicht alle  

starten unter gleichen praktischen Bedingungen. 

 

20 Schwierigkeiten eigenständiger Kandidaturen 

20.1 Ausgangspunkt 

Die Wahlordnung eröffnet formal allen Mitgliedern die Möglichkeit, 

als Kandidat für die Vertreterversammlung anzutreten. 

Die Wahl ist rechtlich offen ausgestaltet. Jedes Mitglied kann kan-

didieren und an der Willensbildung mitwirken. 

In der praktischen Umsetzung zeigt sich jedoch, dass die konkrete 

Ausgestaltung des Wahlverfahrens Einfluss darauf hat, wie leicht 

oder schwer eigenständige Kandidaturen tatsächlich realisiert wer-

den können. 

20.2 Rolle des Wahlausschusses 

Eine zentrale Funktion im Wahlverfahren kommt dem Wahlaus-

schuss zu. 
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Dieser ist zuständig für: 

• die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 

• die Einteilung der Wahlbezirke 

• die Festlegung von Ort, Zeit und Art der Stimmabgabe 

• die Organisation der Kandidatenlisten 

Der Wahlausschuss setzt sich dabei unter anderem aus: 

• Mitgliedern des Vorstands 

• Mitgliedern des Aufsichtsrats 

• sowie gewählten Mitgliedern der Genossenschaft 

zusammen. 

Bedeutung 

Durch diese zentrale Stellung prägt der Wahlausschuss maßgeblich 

die Struktur und den Ablauf der Wahl. 

20.3 Aufstellung von Wahllisten 

Die Wahlordnung großer Genossenschaftsbanken sieht z.B. vor, 

dass der Wahlausschuss für jeden Wahlbezirk eine Wahlliste auf-

stellen kann. 

Diese Liste: 

• enthält die Kandidaten 

• soll mindestens so viele Personen umfassen, wie Mandate 

zu vergeben sind 

• wird den Mitgliedern zur Einsicht bereitgestellt 

Bedeutung 

Damit entsteht in der Praxis regelmäßig eine vorgegebene Kan-

didatenstruktur, an der sich die Wahl orientiert. 

20.4 Möglichkeit eigener Vorschläge 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, weitere Kandidaten vorzuschla-

gen. 
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Hierfür gilt jedoch: 

• der Vorschlag muss schriftlich erfolgen 

• er muss fristgerecht eingereicht werden 

• er bedarf der Unterstützung von mindestens 1 % der Mit-

glieder des Wahlbezirks (maximal 150 Mitglieder) 

• er darf keine Wahlvorschläge von Kandidaten enthalten, die 

bereits auf der Liste der Genossenschaft vorhanden sind 

Praktische Konsequenz 

Diese Regelung ist rechtlich zulässig, führt jedoch dazu, dass: 

• eine eigenständige Kandidatur organisatorisch vorbereitet 

werden muss 

• Unterstützer innerhalb kurzer Frist gefunden werden müs-

sen 

• eine gewisse Mobilisierung erforderlich ist 

20.5 Begrenzung der Wahlentscheidung 

Ein weiterer zentraler Punkt ergibt sich aus der Wahlordnung: 

Mitglieder können nur für Kandidaten stimmen, die auf den Wahl-

listen stehen. 

Bedeutung 

Dies hat zur Folge: 

• spontane Alternativen sind nicht möglich 

• die Auswahl ist auf die vorhandenen Kandidaten beschränkt 

• die vorgelagerte Kandidatenaufstellung gewinnt entschei-

dende Bedeutung 

20.6 Praktische Hürden für eigenständige Kandidaturen 

Aus der Kombination der Regelungen ergeben sich in der Praxis 

mehrere Herausforderungen: 
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a) Mobilisierung von Unterstützern 

Die erforderliche Unterstützung (z. B. 1 % der Mitglieder eines 

Wahlbezirks) setzt voraus, dass ein Kandidat: 

• über Kontakte verfügt 

• Mitglieder erreicht 

• innerhalb kurzer Zeit Zustimmung organisiert 

b) Zeitliche und organisatorische Anforderungen 

Die Fristen und Formalien erfordern: 

• frühzeitige Kenntnis des Verfahrens 

• organisatorische Vorbereitung 

• administrative Umsetzung 

c) Begrenzte Sichtbarkeit 

Die offizielle Wahlliste wird durch den Wahlausschuss erstellt und 

bekannt gemacht. 

Eigenständige Kandidaten müssen ihre Bekanntheit selbst herstel-

len. 

20.7 Bedeutung bestehender Strukturen 

Die Wahlordnung ist so ausgestaltet, dass sie auf eine geordnete 

Durchführung der Wahl abzielt. 

In der Praxis kann dies dazu führen, dass: 

• Kandidaten aus bestehenden Strukturen leichter berück-

sichtigt werden 

• bereits bekannte Personen häufiger auf den Wahllisten er-

scheinen 

• neue Kandidaturen zusätzlichen Aufwand erfordern 

Dies ergibt sich nicht aus einer Einschränkung, sondern aus der 

Funktionsweise des Verfahrens. 
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20.8 Wahlentscheidung im vorgegebenen Rahmen 

Die eigentliche Wahl erfolgt innerhalb eines bereits strukturierten 

Rahmens: 

• Kandidaten stehen fest 

• die Zahl der Stimmen ist begrenzt 

• die Auswahl erfolgt aus einer vorgegebenen Liste 

Die Einflussnahme der Mitglieder konzentriert sich damit auf die 

Auswahl innerhalb dieses Rahmens. 

20.9 Einordnung 

Die dargestellten Regelungen sind rechtlich zulässig und dienen 

der: 

• Strukturierung des Wahlverfahrens 

• Sicherstellung eines geordneten Ablaufs 

• Vermeidung unübersichtlicher Wahlprozesse 

Gleichzeitig zeigen sie, dass: 

• die praktische Umsetzung der Wahl nicht nur von der for-

malen Offenheit abhängt 

• sondern maßgeblich durch die Ausgestaltung des Verfah-

rens geprägt wird 

20.10 Zwischenfazit 

Eigenständige Kandidaturen sind rechtlich möglich, in der prakti-

schen Umsetzung jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. 

Diese betreffen insbesondere: 

• die Unterstützung durch Mitglieder 

• die Einhaltung formaler Anforderungen 

• die Einbindung in den strukturierten Wahlprozess 
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Oder zugespitzt formuliert: 

Die Wahl ist formal offen, 

aber der Weg auf die Liste  

entscheidet über die reale Wahlchance. 

21. Die Entkopplung von Mitglied und Entschei-

dung 

21.1 Ausgangspunkt 

Die Genossenschaft ist ihrem Wesen nach eine Mitgliederorganisa-

tion. 

Ihre grundlegende Idee besteht darin, dass die Mitglieder: 

• Träger der Genossenschaft sind 

• über wesentliche Fragen entscheiden 

• die Organe kontrollieren 

Dieses Prinzip findet seinen Ausdruck insbesondere in der General-

versammlung als unmittelbarem Willensbildungsorgan. 

Mit der Einführung der Vertreterversammlung verändert sich diese 

Struktur grundlegend. 

21.2 Von der unmittelbaren zur mittelbaren Mitwirkung 

In der Generalversammlung besteht eine direkte Verbindung zwi-

schen: 

• Mitglied 

• Entscheidung 

• Verantwortung 

Jedes Mitglied kann: 

• teilnehmen 

• Fragen stellen 

• abstimmen 
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In der Vertreterversammlung erfolgt diese Mitwirkung nur noch 

mittelbar: 

• Mitglieder wählen Vertreter 

• Vertreter treffen die Entscheidungen 

Damit entsteht eine zweistufige Struktur. 

21.3 Erste Stufe: Wahl der Vertreter 

Die erste Stufe der Mitwirkung ist die Wahl der Vertreter. 

Formal: 

• alle Mitglieder sind wahlberechtigt 

• alle Mitglieder können kandidieren 

Praktisch jedoch wird diese Stufe geprägt durch: 

• begrenzte Wahlbeteiligung 

• strukturierte Kandidatenaufstellung 

• organisatorische Rahmenbedingungen 

Hinzu kommt – wie gezeigt – eine tatsächliche Kapazitätsbe-

grenzung der Wahl selbst. 

21.4 Zweite Stufe: Entscheidung durch Vertreter 

Die zweite Stufe ist die eigentliche Entscheidung in der Vertreter-

versammlung. 

Hier gilt: 

• nur Vertreter nehmen teil 

• nur Vertreter diskutieren 

• nur Vertreter stimmen ab 

Die Mitglieder sind an dieser Stelle nicht mehr beteiligt. 

21.5 Verdichtung der Entscheidungsgewalt 

Durch diese zweistufige Struktur kommt es zu einer erheblichen 

Verdichtung der Entscheidungsgewalt. 
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Am Ende entscheidet nicht die Gesamtheit der Mitglieder, sondern: 

• eine begrenzte Zahl von Vertretern 

• innerhalb einer Versammlung mit begrenzter Beteiligung 

21.6 Mehrfache Reduktion der Mitwirkung 

Die Entkopplung entsteht nicht durch einen einzelnen Schritt, son-

dern durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren: 

1. Reduktion durch Delegation 

• Mitglieder → Vertreter 

2. Reduktion durch Wahlbeteiligung 

• nicht alle Mitglieder wählen 

3. Reduktion durch Wahlorganisation 

• nicht alle Mitglieder können praktisch teilnehmen 

4. Reduktion durch Teilnahme an der Vertreterversammlung 

• nicht alle Vertreter sind anwesend 

Ergebnis 

Die tatsächliche Entscheidungsbasis wird mehrfach verkleinert. 

21.7 Strukturelle Distanz 

Durch diese Prozesse entsteht eine Distanz zwischen: 

• Mitglied und Entscheidung 

• Mitglied und Diskussion 

• Mitglied und Kontrolle 

Diese Distanz ist: 

• nicht zufällig 

• nicht personenabhängig 

• sondern strukturell angelegt 

21.8 Veränderung des Mitgliedereinflusses 
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Der Einfluss der Mitglieder verlagert sich: 

• von der unmittelbaren Entscheidung 

• hin zur Wahlentscheidung 

Damit verändert sich auch die Qualität des Einflusses: 

• früher: direkte Mitwirkung 

• heute: mittelbare Einflussnahme 

Die Wirkung dieses Einflusses hängt stark davon ab, wie eng die 

Verbindung zu den Vertretern ist. 

21.9 Formale Legitimation und tatsächliche Beteiligung 

Die Vertreterversammlung ist rechtlich legitimiert: 

• durch Wahl der Vertreter 

• durch gesetzliche Regelungen 

Gleichzeitig kann sich eine Differenz ergeben zwischen: 

• formaler Legitimation 

• tatsächlicher Beteiligung 

Diese Differenz wird insbesondere sichtbar, wenn: 

• nur ein Teil der Mitglieder wählt 

• nur ein Teil der Vertreter teilnimmt 

• Entscheidungen von wenigen getroffen werden 

21.10 Systemische Wirkung 

Die Entkopplung hat Auswirkungen auf das gesamte System der 

Genossenschaft: 

• Entscheidungsprozesse werden konzentrierter 

• Diskussionen werden strukturierter 

• Kontrolle wird mittelbarer 

Die Genossenschaft bleibt formal eine Mitgliederorganisation, ihre 

tatsächliche Funktionsweise verändert sich jedoch. 
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21.11 Einordnung 

Die dargestellte Entkopplung ist kein Regelverstoß. 

Sie ergibt sich aus: 

• der gesetzlich vorgesehenen Struktur 

• der praktischen Ausgestaltung 

• den organisatorischen Rahmenbedingungen 

Sie ist damit Teil des Systems, nicht dessen Abweichung. 

21.12 Zwischenfazit 

Die Einführung der Vertreterversammlung führt zu einer mehrstu-

figen Willensbildung. 

Diese ist geprägt durch: 

• Delegation 

• Verdichtung 

• strukturelle Distanz 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Mitglieder wählen, 

aber sie entscheiden nicht mehr selbst. 

22. Aktive Wahrnehmung der Mitgliedsrechte 

22.1 Ausgangspunkt 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Rechte der 

Mitglieder in der Genossenschaft formal weiterhin bestehen, ihre 

praktische Wirkung jedoch maßgeblich davon abhängt, ob und wie 

sie tatsächlich genutzt werden. 

Mitgliedsrechte sind keine bloßen Besitzstände. Sie entfalten ihre 

Bedeutung erst dann, wenn sie aktiv wahrgenommen werden. 
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Dies gilt sowohl in der Generalversammlung als auch – in verän-

derter Form – im System der Vertreterversammlung. 

22.2 Wahrnehmung der Rechte als Voraussetzung wirksa-

mer Mitwirkung 

Die Stellung der Mitglieder in der Genossenschaft wird nicht allein 

durch Gesetz und Satzung geprägt, sondern auch durch die Bereit-

schaft, bestehende Rechte tatsächlich auszuüben. 

Dazu gehören insbesondere: 

• die Teilnahme an Versammlungen oder Wahlen 

• die Befassung mit Unterlagen und Entwicklungen 

• die Nutzung von Auskunfts- und Fragerechten 

• die Beobachtung der Tätigkeit von Vorstand, Aufsichtsrat 

und Vertretern 

Je geringer die aktive Wahrnehmung dieser Möglichkeiten ausfällt, 

desto stärker verlagert sich die tatsächliche Gestaltungsmacht auf 

die bestehenden Funktionseliten der Genossenschaft. 

22.3 Teilnahme an Wahlen 

Im System der Vertreterversammlung kommt der Vertreterwahl 

besondere Bedeutung zu. 

Da die Mitglieder nicht mehr selbst über die grundlegenden Ange-

legenheiten der Genossenschaft entscheiden, wird die Wahl der 

Vertreter zum wichtigsten unmittelbaren Mitwirkungsakt. 

Die aktive Teilnahme an dieser Wahl ist deshalb von grundlegender 

Bedeutung. 

Sie entscheidet darüber, 

• wer die Mitgliedsrechte ausübt 

• wer anstelle der Mitglieder abstimmt 
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• wer den Vorstand kontrolliert 

Die Wahl ist damit nicht bloß ein organisatorischer Vorgang, son-

dern der zentrale Anknüpfungspunkt für die fortbestehende Ein-

flussnahme der Mitglieder. 

22.4 Nutzung von Informationsrechten 

Die aktive Wahrnehmung von Mitgliedsrechten setzt voraus, dass 

Mitglieder die ihnen zugänglichen Informationsmöglichkeiten tat-

sächlich nutzen. 

Hierzu gehört insbesondere: 

• Einsichtnahme in Unterlagen 

• Kenntnisnahme von Einladungen und Tagesordnungen 

• Beobachtung von Wahlen und Organentscheidungen 

• Kontaktaufnahme zu Vertretern oder Organmitgliedern 

Nur ein informierter Mitgliederkreis kann seine Rolle als Träger der 

Genossenschaft wirksam ausfüllen. 

22.5 Fragen stellen und Themen sichtbar machen 

Auch dort, wo die unmittelbare Teilnahme an Entscheidungen ein-

geschränkt ist, bleibt die Möglichkeit bedeutsam, Themen sichtbar 

zu machen und Fragen aufzuwerfen. 

Dies kann geschehen durch: 

• direkte Ansprache von Vertretern 

• schriftliche Anfragen 

• Beteiligung an der öffentlichen oder genossenschaftsinter-

nen Diskussion 

Die aktive Thematisierung genossenschaftlich relevanter Fragen 

kann dazu beitragen, dass Entscheidungen nicht ausschließlich 
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innerhalb eines verengten Funktionsträgerkreises vorbereitet und 

getragen werden. 

22.6 Bedeutung der Aufmerksamkeit der Mitglieder 

Bereits die erkennbare Aufmerksamkeit der Mitglieder kann eine 

eigenständige Wirkung entfalten. 

Wo Mitglieder: 

• Wahlen beobachten 

• Entscheidungen hinterfragen 

• Entwicklungen kritisch begleiten 

entsteht ein anderes Klima der Verantwortlichkeit als dort, wo Mit-

gliedschaft nur noch formell besteht. 

Die aktive Wahrnehmung von Rechten ist deshalb nicht nur ein in-

dividuelles Verhalten, sondern ein stabilisierender Faktor der ge-

nossenschaftlichen Ordnung. 

22.7 Grenzen der Aktivierung 

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die aktive Wahrnehmung 

von Mitgliedsrechten mit praktischen Grenzen verbunden ist. 

Diese ergeben sich insbesondere aus: 

• Größe der Genossenschaft 

• Komplexität wirtschaftlicher Sachverhalte 

• zeitlichem Aufwand 

• fehlender Information oder Transparenz 

Nicht jedes Mitglied wird in gleicher Weise bereit oder in der Lage 

sein, sich dauerhaft und intensiv einzubringen. 

Gerade deshalb kommt der Frage Bedeutung zu, ob die Strukturen 

der Genossenschaft Beteiligung erleichtern oder eher auf Distanz 

stellen. 
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22.8 Zwischenfazit 

Die aktive Wahrnehmung von Mitgliedsrechten ist eine unverzicht-

bare Voraussetzung für eine lebendige genossenschaftliche Ord-

nung. 

Wo Mitglieder ihre Rechte kennen und nutzen, bleibt die Genossen-

schaft als Mitgliederorganisation erfahrbar. Wo diese Wahrneh-

mung ausbleibt, verliert die Mitgliedschaft an tatsächlicher Wir-

kung. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Mitgliedsrechte schützen die Genossenschaft nur dann, 

wenn Mitglieder sie nicht nur besitzen, sondern auch ge-

brauchen. 

23. Organisation und Vernetzung 

23.1 Ausgangspunkt 

Die Wahrnehmung von Mitgliedsrechten ist in größeren Genossen-

schaften häufig keine rein individuelle Aufgabe. 

Je größer die Zahl der Mitglieder und je komplexer die Entschei-

dungsstrukturen, desto mehr gewinnt die Frage an Bedeutung, ob 

und wie sich Mitglieder untereinander austauschen, organisieren 

und vernetzen. 

Organisation und Vernetzung sind dabei keine Fremdkörper der Ge-

nossenschaft, sondern Ausdruck gelebter Mitgliedschaft. 

23.2 Bedeutung des Austauschs unter Mitgliedern 

Die Vertreterversammlung führt dazu, dass Mitglieder ihre Rechte 

nicht mehr in gemeinsamer unmittelbarer Versammlung ausüben. 

Gerade deshalb wird der informelle oder organisierte Austausch 

unter Mitgliedern wichtiger. 
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Ein solcher Austausch kann dazu beitragen, 

• Informationen weiterzugeben 

• Entwicklungen einzuordnen 

• gemeinsame Anliegen erkennbar zu machen 

• Kandidaturen oder Positionen zu unterstützen 

Wo dieser Austausch fehlt, bleibt jedes Mitglied auf seine Einzel-

wahrnehmung beschränkt. 

23.3 Mitgliederinitiativen und Gesprächskreise 

Eine mögliche Form der Vernetzung liegt in freiwilligen Mitglieder-

initiativen oder Gesprächskreisen. 

Diese können etwa dazu dienen, 

• über Vertreterwahlen zu informieren 

• Satzungsfragen zu diskutieren 

• die Tätigkeit von Vertretern zu begleiten 

• Alternativen oder Kandidaturen vorzubereiten 

Solche Zusammenschlüsse sind Ausdruck aktiver Mitgliedschaft 

und können dazu beitragen, dass die Distanz zwischen Mitglied und 

Entscheidung teilweise überbrückt wird. 

23.4 Unterstützung von Kandidaten 

In einem System mittelbarer Willensbildung hängt viel davon ab, 

welche Personen zur Wahl stehen und wie bekannt sie sind. 

Mitglieder können hier Einfluss nehmen, indem sie: 

• Kandidaten vorschlagen 

• Kandidaturen unterstützen 

• zur Wahlbeteiligung motivieren 

• Informationen über Kandidaten weitergeben 



Mitglied oder Statist 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

125 

 

Die Vernetzung unter Mitgliedern kann damit ein Gegengewicht zu 

den strukturellen Vorteilen bereits eingebundener Kandidaten bil-

den. 

23.5 Kommunikation mit Vertretern 

Auch nach der Wahl bleibt die Vernetzung bedeutsam. 

Mitglieder können versuchen, 

• Kontakt zu ihren Vertretern aufzunehmen 

• Erwartungen und Anliegen zu formulieren 

• Rückmeldungen über die Vertreterversammlung einzuholen 

Je stärker dieser Kontakt ausgeprägt ist, desto eher kann die Ver-

treterversammlung als tatsächliches Repräsentationsorgan wirken. 

Wo eine solche Verbindung fehlt, verstärkt sich die bereits darge-

stellte Entkopplung. 

23.6 Grenzen und Schwierigkeiten 

Die Organisation und Vernetzung von Mitgliedern ist mit prakti-

schen Schwierigkeiten verbunden. 

Dazu zählen insbesondere: 

• fehlende Kontaktdaten anderer Mitglieder 

• geringe Mobilisierungsfähigkeit 

• regionale Streuung 

• zurückhaltende Beteiligungsbereitschaft 

Gerade in großen Genossenschaften ist es oft schwierig, eine nen-

nenswerte Zahl von Mitgliedern zu erreichen und zu aktivieren. 

23.7 Bedeutung für die innere Balance der Genossenschaft 

Trotz dieser Schwierigkeiten kann eine stärkere Vernetzung der 

Mitglieder einen wichtigen Beitrag zur inneren Balance der Genos-

senschaft leisten. 
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Sie kann dazu beitragen, 

• Informationsasymmetrien zu verringern 

• die Sichtbarkeit alternativer Positionen zu erhöhen 

• die Verantwortlichkeit von Vertretern und Organen zu stär-

ken 

Organisation und Vernetzung sind damit keine Opposition zur Ge-

nossenschaft, sondern können deren demokratische Substanz fes-

tigen. 

23.8 Zwischenfazit 

Wo die unmittelbare Beteiligung der Mitglieder zurücktritt, gewinnt 

ihre gegenseitige Vernetzung an Bedeutung. 

Sie ersetzt die Generalversammlung nicht, kann aber dazu beitra-

gen, die Distanz zwischen Mitglied und Entscheidung zu verklei-

nern. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Wo Mitglieder nicht mehr gemeinsam entscheiden, wird es 

umso wichtiger, dass sie wenigstens miteinander verbun-

den bleiben. 

24. Rechtliche Möglichkeiten 

24.1 Ausgangspunkt 

Neben den tatsächlichen und organisatorischen Einflussmöglichkei-

ten bestehen für Mitglieder auch rechtliche Instrumente, um ihre 

Stellung innerhalb der Genossenschaft zu sichern. 

Diese Instrumente dienen dem Schutz der Mitgliedschaft, der Kon-

trolle von Verfahren und der Überprüfung genossenschaftlicher 

Entscheidungen. 

Sie bilden damit die rechtliche Rückversicherung der Mitglieder-

rechte. 
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24.2 Anfechtung von Beschlüssen 

Ein zentrales Mittel ist die Anfechtung von Beschlüssen. 

Mitglieder können Beschlüsse überprüfen lassen, wenn gegen ge-

setzliche Vorschriften oder die Satzung verstoßen wurde. 

Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen: 

• Verfahrensfehler vorliegen 

• Informationsrechte verletzt wurden 

• Zuständigkeitsregeln missachtet wurden 

• Wahl- oder Beschlussmängel bestehen 

Die Anfechtung ist ein wichtiges Korrektiv innerhalb der genossen-

schaftlichen Ordnung. 

24.3 Wahlprüfung und Wahlanfechtung 

Besondere Bedeutung kommt im System der Vertreterversamm-

lung der Kontrolle der Vertreterwahl zu. 

Die Wahl ist die Grundlage der Legitimation des obersten Organs. 

Fehler im Wahlverfahren können daher erhebliches Gewicht haben. 

Rechtliche Überprüfungsmöglichkeiten bestehen insbesondere 

dann, wenn gegen: 

• gesetzliche Wahlgrundsätze 

• Satzungsregelungen 

• Wahlordnungen 

verstoßen wurde. 

Gerade bei Fragen der Kandidatenaufstellung, der Durchführung 

der Wahl oder der Bekanntmachung von Ergebnissen kann dies 

praktisch relevant werden. 

24.4 Auskunfts- und Einsichtsrechte 

Soweit die Satzung und das Gesetz dies vorsehen, bestehen für 

Mitglieder weiterhin Auskunfts- und Einsichtsrechte. 
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Diese können insbesondere wichtig werden, um: 

• Wahlverfahren zu prüfen 

• Listen und Unterlagen einzusehen 

• Zuständigkeiten und Abläufe nachzuvollziehen 

Die Möglichkeit, Informationen rechtlich abgesichert einzufordern, 

ist oft Voraussetzung dafür, etwaige Mängel überhaupt erkennen 

zu können. 

24.5 Minderheitenrechte 

In bestimmten Konstellationen können auch Minderheitenrechte 

Bedeutung erlangen. 

Diese dienen dazu, dass nicht nur Mehrheiten, sondern auch klei-

nere Gruppen von Mitgliedern rechtlich Gehör finden und be-

stimmte Vorgänge anstoßen oder überprüfen lassen können. 

Ihre praktische Wirksamkeit hängt jedoch häufig davon ab, dass 

sich mehrere Mitglieder zusammenschließen. 

24.6 Grenzen rechtlicher Durchsetzung 

Die rechtlichen Möglichkeiten sind bedeutsam, aber nicht schran-

kenlos. 

Ihre praktische Nutzung ist häufig erschwert durch: 

• Fristen 

• Begründungsanforderungen 

• Kostenrisiken 

• Informationsdefizite 

• prozessuale Unsicherheiten 

Zudem korrigiert das Recht regelmäßig nur erkennbare und recht-

lich relevante Fehler. Strukturelle Distanz, geringe Beteiligung oder 

schwache Kommunikation lassen sich allein durch Rechtsmittel nur 

begrenzt beheben. 



Mitglied oder Statist 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

129 

 

24.7 Recht als Sicherung, nicht als Ersatz aktiver Mitglied-

schaft 

Die rechtlichen Möglichkeiten sind wichtig, können jedoch aktive 

Mitgliedschaft nicht ersetzen. 

Sie greifen in der Regel erst dann ein, wenn: 

• ein konkreter Fehler vorliegt 

• eine Entscheidung bereits getroffen wurde 

• ein Verfahren überprüft werden soll 

Das Recht ist damit in erster Linie ein Sicherungsinstrument, nicht 

das eigentliche Medium gelebter Genossenschaft. 

24.8 Zwischenfazit 

Mitglieder verfügen über rechtliche Möglichkeiten, ihre Stellung 

und die Ordnungsmäßigkeit genossenschaftlicher Verfahren zu 

schützen. 

Diese Instrumente sind bedeutsam, stoßen jedoch dort an Gren-

zen, wo die eigentlichen Probleme nicht in offenen Rechtsverstö-

ßen, sondern in struktureller Distanz und geringer Beteiligung lie-

gen. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Das Recht kann Fehlentwicklungen korrigieren, 

es kann aber gelebte Mitgliederdemokratie nicht ersetzen. 

25. Die Zukunft der Mitgliederdemokratie 

25.1 Ausgangspunkt 

Die Zukunft der Genossenschaft hängt nicht allein von ihrer wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit ab, sondern ebenso von der Frage, 

ob sie ihre mitgliedschaftliche Substanz bewahren kann. 
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Je stärker sich Genossenschaften vergrößern und ihre Entschei-

dungsstrukturen verdichten, desto drängender stellt sich die Frage 

nach der Zukunft der Mitgliederdemokratie. 

25.2 Spannungsfeld zwischen Größe und Beteiligung 

Ein zentrales Spannungsfeld liegt in der Beziehung zwischen orga-

nisatorischer Größe und demokratischer Unmittelbarkeit. 

Mit zunehmender Größe wachsen regelmäßig: 

• organisatorische Anforderungen 

• Informationsasymmetrien 

• Distanz zwischen Mitgliedern und Organen 

Zugleich nimmt die Möglichkeit unmittelbarer Beteiligung tenden-

ziell ab. 

Die Vertreterversammlung ist Ausdruck dieses Spannungsverhält-

nisses. Sie löst das Problem der Größe organisatorisch, verschärft 

aber zugleich die Frage nach der Qualität der Beteiligung. 

25.3 Bedeutung des Förderauftrags für die Zukunft 

Der Förderauftrag bleibt der normative Kern der Genossenschaft. 

Gerade deshalb stellt sich für die Zukunft nicht nur die Frage nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch danach, wie 

die Mitglieder erkennen und beeinflussen können, ob die Genos-

senschaft ihrem Zweck noch in hinreichender Weise entspricht. 

Wo die Mitglieder diese Verbindung verlieren, droht die Gefahr, 

dass die Genossenschaft ihre besondere Identität zwar rechtlich 

behält, praktisch aber zunehmend wie ein Unternehmen mit nur 

noch formeller Mitgliederbindung funktioniert. 

25.4 Transparenz als Zukunftsbedingung 

Die Zukunft der Mitgliederdemokratie hängt wesentlich von Trans-

parenz ab. 
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Je mittelbarer die Beteiligung organisiert ist, desto wichtiger wer-

den: 

• klare Information 

• nachvollziehbare Entscheidungsprozesse 

• erkennbare Verantwortlichkeiten 

• offene Kommunikation zwischen Mitgliedern, Vertretern und 

Organen 

Ohne Transparenz verstärkt sich die Distanz. Mit Transparenz kann 

sie jedenfalls teilweise überwunden werden. 

25.5 Mögliche Entwicklungslinien 

Für die Zukunft lassen sich verschiedene Entwicklungslinien den-

ken: 

• stärkere Information der Mitglieder über Wahlen und Ver-

treter 

• bessere Erreichbarkeit und Sichtbarkeit der Vertreter 

• offenere Darstellung wichtiger Strukturentscheidungen 

• intensivere Einbindung der Mitglieder im Vorfeld wesentli-

cher Beschlüsse 

Dabei geht es nicht notwendig um die Abschaffung der Vertreter-

versammlung, sondern um die Frage, wie ihre demokratische Sub-

stanz gestärkt werden kann. 

25.6 Verantwortung des Systems 

Die Zukunft der Mitgliederdemokratie ist nicht allein Aufgabe der 

Mitglieder. 

Auch Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreter und Prüfungsstrukturen tra-

gen Verantwortung dafür, ob die Genossenschaft als Mitgliederor-

ganisation nur formal besteht oder auch praktisch erfahrbar bleibt. 

Je stärker die Organisation auf Effizienz, Verdichtung und Reprä-

sentation setzt, desto größer wird die Verantwortung, Beteiligung 

und Transparenz bewusst offenzuhalten. 
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25.7 Zwischenfazit 

Die Zukunft der Mitgliederdemokratie entscheidet sich nicht an der 

Rechtsform allein, sondern an der praktischen Ausgestaltung der 

Beteiligung. 

Die Genossenschaft wird auch künftig nur dann ihre besondere 

Stellung behaupten, wenn ihre Mitglieder nicht nur formell Träger 

bleiben, sondern sich in der Ordnung der Genossenschaft tatsäch-

lich wiederfinden. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Die Zukunft der Genossenschaft entscheidet sich daran, ob 

Mitgliedschaft auch künftig mehr bedeutet als bloße Zuge-

hörigkeit. 

26. Schlussfolgerungen 

26.1 Rückblick 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Genossenschaft ihrem Leit-

bild nach eine Mitgliederorganisation ist, deren Zweck in der För-

derung ihrer Mitglieder besteht. 

Die Generalversammlung verkörpert dieses Leitbild in seiner un-

mittelbarsten Form. Mit der Einführung der Vertreterversammlung 

wird diese unmittelbare Mitwirkung durch eine mittelbare Struktur 

ersetzt. 

Damit verändert sich nicht die rechtliche Grundidee der Genossen-

schaft, wohl aber die Art und Weise, wie Mitgliedschaft praktisch 

wirksam wird. 

26.2 Zentrale Ergebnisse 

Als zentrale Ergebnisse lassen sich festhalten: 

• Die Vertreterversammlung ist rechtlich zulässig und syste-

matisch vorgesehen 
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• sie verändert jedoch die Qualität der Mitgliedermitwirkung 

• Mitgliederrechte bleiben formal bestehen, verlieren aber an 

Unmittelbarkeit 

• die Wahl der Vertreter wird zum zentralen Einflussakt der 

Mitglieder 

• praktische Beteiligung und tatsächliche Entscheidungsbasis 

können deutlich auseinanderfallen 

• die Kontrolle der Organe wird mittelbarer und stärker von 

Vertretern und Prüfungsstrukturen getragen 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die moderne Genossenschaft im Be-

reich ihrer inneren Ordnung einem tiefgreifenden Strukturwandel 

unterliegt. 

26.3 Die Kernfrage 

Die zentrale Frage dieses Buches lautete, wie viel unmittelbare Mit-

gliedschaft in der Genossenschaft unter den Bedingungen der Ver-

treterversammlung noch wirksam bleibt. 

Die Antwort fällt differenziert aus: 

Die Mitgliedschaft bleibt rechtlich grundlegend. Ihre praktische 

Wirksamkeit ist jedoch nicht mehr in gleichem Maße unmittelbar 

erfahrbar wie im System der Generalversammlung. 

26.4 Schlussbewertung 

Die Vertreterversammlung ist organisatorisch verständlich und 

rechtlich legitimiert. 

Gleichzeitig führt sie zu einer strukturellen Verdichtung von Ent-

scheidungsmacht und zu einer Distanz zwischen Mitglied und Ent-

scheidung, die mit dem ursprünglichen Ideal unmittelbarer Mitglie-

derdemokratie nur noch eingeschränkt vereinbar ist. 

Gerade darin liegt die eigentliche Herausforderung: 
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Nicht in der offenen Abkehr vom genossenschaftlichen Prinzip, son-

dern in seiner formalen Bewahrung bei gleichzeitiger praktischer 

Abschwächung. 

26.5 Schlussgedanke 

Die Genossenschaft lebt nicht davon, dass ihre Mitglieder in Sat-

zung und Gesetz genannt werden. Sie lebt davon, dass ihre Mit-

glieder als Träger, Mitwirkende und Kontrollierende tatsächlich in 

Erscheinung treten. 

Wo dies gelingt, bleibt die Genossenschaft ihrer Idee treu. 

Wo dies nicht gelingt, bleibt von ihr leicht mehr Form als Substanz. 

26.6 Schlusssatz 

Die Genossenschaft gehört ihren Mitgliedern. 

Ob sie von ihnen auch noch wirklich getragen wird,  

entscheidet sich an der Qualität ihrer Mitwirkung. 
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In eigener Sache 

 

In diesem Sinne werden dieses und viele andere unserer Bü-

cher der Reihe „igenos Genossenschaftspraxis“ bewusst kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. 

Sie sollen dazu beitragen, den Förderauftrag der Genossen-

schaft verständlich zu machen, wieder in den Vordergrund zu 

rücken und seine praktische Umsetzung zu stärken. 

Wenn Sie in diesen Ausführungen einen Nutzen sehen und 

diese Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine 

freiwillige Spende an igenos Deutschland e.V.  Diese ist im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steuerlich abziehbar. 

Nutzen Sie dazu den nachstehenden QR-Code. 

Einen Spendenbutton finden Sie auch auf unserer Webseite 

https://igenos.de 

Vielen Dank 

igenos Deutschland e.V. 

     Der Vorsta

 

 

nd 

https://igenos.de/
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